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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 

ZWECKVERBÄNDE 
 
Stadt Celle, Bebauungsplan Nr. 178 Ahg 

 
Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung des Bebauungsplanes Nr. 178 Ahg der Stadt Celle 
„Fuß- und Radwegebrücke Altenhäger Kirchweg“ nach § 3 Abs. 1 BauGB 

 

 
 

Inhalt der Planung: Errichtung einer Fuß- und Radwegebrücke über die Umgehungsstraße B3 im Ortsteil Altenhagen 
Der Rat der Stadt Celle hat am 08.12.2022 die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 178 
Ahg der Stadt Celle „Fuß- und Radwegebrücke Altenhäger Kirchweg“ gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) beschlossen. 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB unterrichtet die Stadt Celle über die 
beabsichtigten Planungen. Sie haben Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung mit Vertretern der Verwaltung. Auch 
interessierte Kinder und Jugendliche sind aufgefordert, sich zu der Planung zu äußern. Nicht rechtzeitig abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Durch die Abgabe 
Ihrer Stellungnahme stimmen Sie der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu. 
Ort: Neues Rathaus, Fachdienst Stadtplanung und Städtebauförderung, Am Französischen Garten 1, 29221 Celle. Ein 
Exemplar der Planung mit den zugehörigen Anlagen liegt im Foyer des Neuen Rathauses aus. 
Dauer: 10. Januar 2023 bis einschließlich 10. Februar 2023 während der Öffnungszeiten (montags und dienstags 8 bis 
16 Uhr, mittwochs und freitags 8 bis 13 Uhr, donnerstags 8 bis 17 Uhr). 
Alternativ können Sie die beabsichtigten Planungen mit Beginn der Auslegungsfrist auch im Internet unter folgender 
Adresse einsehen: www.celle.de/bauleitplanverfahren 
 
Celle, den 05. Januar 2023 
Stadt Celle 
 
Dr. Jörg Nigge 
Oberbürgermeister 
 

- - - 
 
Stadt Celle, Verordnung zur Aufhebung der Verordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für das Was-
serwerk Garßen der Stadtwerke GmbH vom 25.08.1981 
 
Verordnung zur Aufhebung der Verordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk 
Garßen der Stadtwerke GmbH der Stadt Celle vom 25.08.1981 
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Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Nr. 5 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191) hat der Rat der Stadt Celle am 
07.07.2022 folgende Aufhebungsverordnung beschlossen: 
 
Artikel 1 
Die Verordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Garßen der Stadtwerke GmbH 
der Stadt Celle vom 25.08.1981, in-Kraft-getreten zum 02.10.1981, wird außer Kraft gesetzt. 
 
Artikel 2 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Celle in Kraft.  
 
Celle, 14.12.2022  
 
gez. 
(Dr. Nigge) L.S. 
Oberbürgermeister 
 

- - - 
 
Stadt Celle, Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für den Einzugsbereich der Wassergewinnungs-
anlagen Wasserwerk Garßen, Stadt Celle, der Stadtwerke Celle GmbH vom 07.07.2022 – Wasserschutzgebietsver-
ordnung WW Garßen –  
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Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für den Einzugsbereich 
der Wassergewinnungsanlagen Wasserwerk Garßen, Stadt Celle, der Stadtwerke 

Celle GmbH vom 07.07.2022 

- Wasserschutzgebietsverordnung WW Garßen - 

Aufgrund der §§ 51 Abs. 1 und 52 Abs. 1 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts – Wasser-
haushaltsgesetz - (WHG) sowie §§ 91 Abs. 1, 129 Abs. 1 Nds. Wassergesetz (NWG) i. V. m. § 58 
Abs. 1 Nr. 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) und der Verordnung 
über Schutzbestimmungen in Wasserschutzgebieten (SchuVO) jeweils in der zurzeit geltenden 
Fassung wird verordnet: 

 

Inhalt: 
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§ 2 Schutzgebiet ...................................................................................................................................... 1 

§ 3 Kennzeichnung des Schutzgebietes ................................................................................................. 2 

§ 4 Schutzbestimmungen in Schutzzone I .............................................................................................. 2 

§ 5 Schutzbestimmungen in den Zonen II, III A und III B ........................................................................ 2 
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§ 11 Bestandsschutz ............................................................................................................................... 5 

§ 12 Entschädigung und Ausgleichsleistungen ....................................................................................... 5 

§ 13 Kontrolle........................................................................................................................................... 5 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten ...................................................................................................................... 6 

§ 15 Inkrafttreten ..................................................................................................................................... 6 

 

§ 1 Anlass 

Zugunsten der Wassergewinnungsanlagen (WGA) Wasserwerk Garßen der Stadtwerke Celle 
GmbH und ihrer Rechtsnachfolger wird im Einzugsbereich der WGA zum Schutz des Grundwas-
sers vor nachteiligen Einwirkungen im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung ein Wasser-
schutzgebiet festgesetzt. 

§ 2 Schutzgebiet 

(1) Das Schutzgebiet gliedert sich in die Schutzzonen  
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I  Fassungsbereich 
II engere Schutzzone  
III weitere Schutzzone, diese unterteilt in Zone III A und Zone III B. 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage 
A) veröffentlichten Lageplan im Maßstab 1:50.000 ersichtlich. Für die genaue Grenzziehung ist ein 
Übersichtsplan der Detailkarten im Maßstab 1:50.000 mit den Detailkarten zu den Schutzgebiets-
abgrenzungen im Maßstab 1:10.000 (Anlage B) maßgebend, die beim Landkreis Celle und der 
Stadt Celle und in den betroffenen Gemeinden während der Dienststunden kostenlos einsehbar 
sind. In den Karten sind die Zone I rot, Zone II grün, Zone III A gelb und Zonen III B braun ange-
legt. Die genaue Grenze der jeweiligen Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten 
Grundstücksgrenze oder, sofern die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der dem 
Brunnen näheren Kante der gekennzeichneten Linie. Diese Karten sind Bestandteil der Verord-
nung, hieraus ergeben sich die Genehmigungs- und Anzeigepflichten sowie die Verbote in den 
einzelnen Schutzzonen. 

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstü-
cke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 

(4) Der Fassungsbereich Schutzzone I ist durch eine Umzäunung, die engere Schutzzone II und die 
weiteren Schutzzonen IIIA und IIIB sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise 
kenntlich gemacht. 

§ 3 Kennzeichnung des Schutzgebietes 

An den Grenzen des Wasserschutzgebietes wird auf öffentlichen Verkehrswegen und Plätzen die 
Beschilderung nach Straßenverkehrsrecht von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde vorgese-
hen. 

§ 4 Schutzbestimmungen in Schutzzone I 

(1) Die Schutzzone I darf nur durch Befugte zur Vornahme solcher Handlungen betreten werden, die 
erforderlich sind 

a) zur Pflege der Vegetation, 
b) für den Betrieb und die Überwachung der Wassergewinnungsanlagen, 
c) zur baulichen und betrieblichen Veränderung der Wassergewinnungsanlagen. 

(2) Befugte im Sinne des Abs. 1 sind Personen, die im Interesse bzw. im Auftrag der Wasserversor-
gung handeln oder mit behördlichen Überwachungsaufgaben betraut sind.  

(3) Der Einsatz chemischer Mittel z. B. für Pflanzenschutz, Schädlings- oder Aufwuchsbekämpfung 
sowie zur Wachstumsregelung ist verboten. Darüber hinaus ist jegliche Düngung untersagt. 

(4) Im Übrigen sind das Betreten sowie die Vornahme jeglicher Handlung in den Schutzzonen I ver-
boten. 

§ 5 Schutzbestimmungen in den Zonen II, III A und III B 

(1) In den Schutzzonen II und III des Wasserschutzgebietes sind aufgrund dieser Verordnung fol-
gende Handlungen nach Maßgabe der Schutzbestimmungen in Abs. 2 verboten (v), genehmi-
gungsbedüftig (g) oder zulässig (-). Die neben den Schutzbestimmungen dieser Verordnung be-
stehenden Beschränkungen, Pflichten, Verbote und Genehmigungsvorbehalte nach anderen 
Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

(2) Verzeichnis der Schutzbestimmungen (Anlage C). 

(3) Verzeichnis der Begriffsbestimmungen zu Anlage C (Anlage D) 
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§ 6 Genehmigungen 

(1) Die nach den Schutzbestimmungen des § 5 Abs. 2 genehmigungsbedürftigen Handlungen (g) dür-
fen nur mit Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde vorgenommen werden. Die Genehmi-
gung darf nur versagt werden, wenn die beabsichtigte Handlung oder Anlage auf das durch diese 
Verordnung geschützte Grundwasser nachteilig einwirken kann und diese Nachteile durch Aufla-
gen und/oder Bedingungen nicht verhütet werden können. 

(2) Für die Beteiligung in Genehmigungsverfahren nach dieser Wasserschutzgebietsverordnung gilt § 
13 VwVfG.  

(3) Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen versehen und befristet werden. Sie kann 
zurückgenommen oder nachträglich mit zusätzlichen Anforderungen versehen oder weiteren Ein-
schränkungen unterworfen werden, soweit es das Interesse der öffentlichen Wasserversorgung 
gebietet, das Grundwasser im Rahmen dieser Verordnung vor nachteiligen Einwirkungen zu 
schützen, die bei der Erteilung der Genehmigung nicht voraussehbar waren. Sie kann auch ein-
malig für eine bestimmte Zahl in der Zukunft liegender Handlungen gleicher Art erteilt werden. Die 
Vorschriften des allgemeinen Ordnungsrechtes bleiben unberührt. 

(4) Die Genehmigung kann als mehrjährige Genehmigung, als Dauergenehmigung oder im Rahmen 
einer Allgemeinverfügung erteilt werden; in diesen Fällen ist die Genehmigung mit einem Wider-
rufsvorbehalt zu versehen. 

(5) Eine besondere Genehmigung nach Abs. 1 ist nicht erforderlich für Handlungen, die nach anderen 
Bestimmungen einer Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, bergrechtlichen Betriebsplanzulas-
sung oder sonstigen behördlichen Zulassung bedürfen, wenn diese von der zuständigen Wasser-
behörde oder mit deren Einvernehmen erteilt wird. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.  

(6) Die zuständige Wasserbehörde kann über die Regelungen dieser Verordnung hinaus, soweit der 
Schutzzweck dies erfordert, durch behördliche Einzelentscheidung bestimmte Handlungen verbie-
ten oder für nur eingeschränkt zulässig erklären. 

(7) Die zuständige Wasserbehörde kann über die Regelungen dieser Verordnung hinaus, soweit der 
Schutzzweck dies erfordert, die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken ver-
pflichten, bestimmte auf das Grundstück bezogene Handlungen vorzunehmen, insbesondere die 
Grundstücke nur in bestimmter Weise zu nutzen, Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung der 
Grundstücke anzufertigen, aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzule-
gen sowie bestimmte Maßnahmen zu dulden. 

(8) Für eine genehmigungsbedürftige Handlung aus dem Bereich Land- und Forstwirtschaft, für die 
zwischen Wasserversorgungsunternehmen und bodenbewirtschaftenden Personen Festlegungen 
zur Bewirtschaftung (Grundwasser schützende Rahmenbedingungen) vereinbart wurden, gilt die 
nach dieser Verordnung erforderliche Genehmigung, unter Vorbehalt des Widerrufs, als den ent-
sprechenden Bewirtschafter*innen erteilt, wenn 

a) die für den Vollzug dieser Verordnung zuständige Wasserbehörde gegenüber dem Wasserver-
sorgungsunternehmen zu Umfang und Inhalt der Grundwasser schützenden Rahmenbedingun-
gen ihre Zustimmung erteilt hat und diese nicht widerrufen wurde und 

b) die Bewirtschafter*innen sich durch einen Vertrag je Handlung mit Angabe der betroffenen Flä-
chen mit dem Wasserversorgungsunternehmen zur Einhaltung der vereinbarten Rahmenbedin-
gungen verpflichtet hat und 

c) die für den Vollzug dieser Verordnung zuständige Wasserbehörde über abgeschlossene Ver-
träge nach Buchstabe b) durch das Wasserversorgungsunternehmen geeignet unterrichtet wird 
und 

d) wenn sichergestellt ist, dass eine ausreichende Kontrolle der Bewirtschaftungsauflagen und 
Bewirtschaftungsbedingungen durch das Wasserversorgungsunternehmen oder eine von ihm 
beauftragte Stelle erfolgt. 

Kontrollrechte von Behörden im Rahmen des § 10 (1) bleiben hiervon unberührt. 

Die vereinbarten Grundwasser schützenden Rahmenbedingungen als Grundlage des Abschlus-
ses von Einzelverträgen nach Buchstabe b) sind im Falle des Bekanntwerdens neuer fachlicher 
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Erkenntnisse oder geänderter Bewertungen sowie auf Verlangen der für den Vollzug dieser Ver-
ordnung zuständigen Wasserbehörde anzupassen. 

Die Zustimmung der für den Vollzug dieser Verordnung zuständigen Wasserbehörde zu Grund-
wasser schützenden Rahmenbedingungen kann jederzeit widerrufen werden oder, auch nachträg-
lich, an Bedingungen geknüpft werden. Dabei sind die aktuelle Fruchtfolge bzw. der Vegetations-
stand angemessen zu berücksichtigen. 

(5) Verstößt eine bodenbewirtschaftende Person gegen die Bestimmungen ihres auf Grundlage der 
Rahmenbedingungen geschlossenen Vertrages, so gilt die nach dieser Verordnung erforderliche 
Genehmigung nicht als erteilt, und es tritt die Rechtsfolge des § 14 (Ordnungswidrigkeiten) dieser 
Verordnung ein. 

§ 7 Befreiungen 

(1) Von den Verboten nach den Schutzbestimmungen des § 5 (2) kann die zuständige Wasserbe-
hörde auf Antrag im Einzelfall eine Befreiung erteilen, wenn andere Rechtsvorschriften dem nicht 
entgegenstehen und soweit der Schutzgebietszweck dieser Verordnung dadurch nicht gefährdet 
wird oder überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. Die Nachweispflicht 
liegt beim Antragsteller. 

(2) Von den Verboten nach den Schutzbestimmungen des § 5 (2) hat die zuständige Wasserbehörde 
auf Antrag eine Befreiung zu erteilen, wenn dies zur Vermeidung unzumutbarer Beschränkungen 
des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der Schutzzweck dieser Verordnung nicht gefährdet 
wird.  

(3) Für die Beteiligung im Verfahren zur Erteilung einer Befreiung von einem Verbot nach dieser Was-
serschutzgebietsverordnung gilt § 13 VwVfG. 

§ 8 Düngung 

(1) Die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln ist 
unter Berücksichtigung der Standortbedingungen auf ein Gleichgewicht zwischen dem voraus-
sichtlichen Nährstoffbedarf der Pflanzen einerseits und der Nährstoffversorgung aus dem Boden 
und aus der Düngung andererseits auszurichten. Aufbringungszeitpunkt und –menge sind so zu 
wählen, dass verfügbare oder verfügbar werdende Nährstoffe den Pflanzen zeitgerecht in einer 
dem Nährstoffbedarf der Pflanzen entsprechenden Menge zur Verfügung stehen und Einträge in 
oberirdische Gewässer und das Grundwasser vermieden werden. 

(2) Vor dem Aufbringen von wesentlichen Nährstoffmengen an Stickstoff oder Phosphat hat der Be-
triebsinhaber den Düngebedarf der Kultur für jeden Schlag oder jede Bewirtschaftungseinheit 
nach § 4 Düngeverordnung (DüV) zu ermitteln. Der ermittelte Düngebedarf darf nicht überschritten 
werden. Ausnahmen werden durch die Bestimmungen der DüV geregelt.  

(3) Wenn im Vorjahr in mindestens 50 % der flach verfilterten Gütemessstellen < 5 m unter Grund-
wasseroberfläche gemäß Grundwassergütemessprogramm des Landes, die mittlere Nitratkon-
zentration einen Wert von 50 mg/l übersteigt oder die durchschnittliche Nitratkonzentration im 
Rohwasser des Vorjahres einen Wert von 40 mg/l übersteigt, ist die Stickstoffdüngung (N) auf 
landwirtschaftlichen und erwerbsgärtnerischen Flächen im Schutzgebiet wie folgt durchzuführen: 

a) Mais: Reduzierung der N-Düngung um mindestens 20 % gegenüber dem gemäß § 4 Absatz 1 
und 2 DüV ermittelten N-Düngebedarf. 

b) Weizen: Verzicht auf die Ährengabe. 
c) Alle anderen Früchte außer Grünland: Reduzierung der N-Düngung um mindestens 10 % ge-

genüber dem gemäß § 4 Absatz 1 und 2 DüV ermittelten N-Düngebedarf.  
d) Mindestens 50%ige Anrechnung der Stickstoffdüngung zur Zwischenfrucht auf den gemäß § 4 

Absatz 1 und 2 DüV ermittelten N-Düngebedarf der Folgefrucht 

(6) Für Absatz 3 findet keine Anwendung statt, wenn durch Vereinbarung von Rahmenbedingungen 
im Sinne von § 6 Abs. 8 eine hinsichtlich der Wirkung gleichwertige Regelung gewährleistet wird 
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und die für den Vollzug dieser Verordnung zuständige Wasserbehörde gegenüber dem Wasser-
versorgungsunternehmen zu Umfang und Inhalt der Grundwasser schützenden Rahmenbedin-
gungen seine Zustimmung erteilt hat und diese nicht widerrufen wurde. 

§ 9 Aufzeichnungen 

(1) Wer landwirtschaftliche oder erwerbsgärtnerische Nutzflächen im Wasserschutzgebiet bewirt-
schaftet, ist verpflichtet, bezogen auf einen Schlag oder eine Bewirtschaftungseinheit neben den 
Verpflichtungen aufgrund § 10 DüV zusätzlich die durchgeführte Stickstoff- und Phosphatzufuhr 
aufzuzeichnen. Zu den zusätzlich aufzuzeichnenden Daten gehören für jeden Schlag oder Bewirt-
schaftungseinheit Datum der Düngung, Art und Menge/ha des Düngemittels sowie Menge/ha der 
Stickstoff und Phosphatzufuhr. 

(2) Die Aufzeichnungen über die Zufuhr von Stickstoff und Phosphor sind mindestens sieben Jahre 
lang nach Ablauf des Düngejahres aufzubewahren. 

§ 10 Duldungspflichten 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der im Wasserschutzgebiet liegenden Grundstücke ha-
ben nach vorheriger Ankündigung folgende Maßnahmen zu dulden: 

a) Das Betreten der Grundstücke durch Personen, die von den zuständigen Behörden mit der 
Beobachtung, Messung und Untersuchung des Grundwassers beauftragt sind, 

b) die Anlage und den Betrieb von Beobachtungsbrunnen, 
c) die Entnahme von Bodenproben, 
d) die Einzäunung der Fassungsbereiche, 
e) das Aufstellen von Hinweisschildern, 
f) die Lagerung von Hilfsstoffen zur Sicherung des Grundwassers. 

(7) Bei Gefahr im Verzuge bedarf es einer vorherigen Ankündigung nicht. 

§ 11 Bestandsschutz 

Anlagen und sonstige Einrichtungen, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung 
rechtmäßig bestehen, genießen Bestandsschutz. Eigentümer und Nutzungsberechtigte sowie Be-
günstigte haben jedoch zu dulden, dass solche Anlagen und Einrichtungen an die Vorschriften der 
Verordnung und die übrigen geltenden Vorschriften angepasst und erforderliche Sicherungsmaß-
nahmen oder sonst erforderliche Maßnahmen getroffen werden (§ 52 Absatz 1 Nr. 2 WHG), so-
fern der Schutzzweck dieser Verordnung dies erfordert. 

§ 12 Entschädigung und Ausgleichsleistungen 

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das 
Eigentum unzumutbar beschränkt, richtet sich die Frage der Entschädigung nach den Regelungen 
des WHG und NWG. 

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte 
Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche oder erwerbs-
gärtnerische Nutzung beschränken, richtet sich die Frage des angemessenen Ausgleichs für die 
dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile nach den Regelungen des WHG und NWG. 

§ 13 Kontrolle 

(1) Auf Verlangen der Wasserbehörde hat die oder der nach § 9 Verpflichtete Einsicht in die Aufzeich-
nungen nach § 9 dieser Verordnung und nach § 11 des Pflanzenschutzgesetzes zu gewähren 
oder diese Aufzeichnungen unverzüglich vorzulegen. 
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(2) Die zuständige Wasserbehörde kann anordnen, den Nitratgehalt durch Nmin -Untersuchungen 
oder gleichwertige Verfahren auf landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzten Böden zu 
bestimmen. 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, 8, 8a WHG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a) einem Verbot oder einer Beschränkung nach § 6 oder § 7 zuwiderhandelt, 
b) einer landwirtschaftlichen oder erwerbsgärtnerischen Nutzfläche Stickstoff oder Phosphor ent-

gegen § 8 Abs. 1 bis 4 zuführt, 
c) das Betreten eines Grundstückes sowie die erforderlichen Maßnahmen nach § 10 nicht duldet, 
d) entgegen § 9 Abs. 1 und 2 Aufzeichnungen nicht oder nicht vollständig führt, 
e) entgegen § 9 Abs. 2 Aufzeichnungen nicht mindestens sieben Jahre lang aufbewahrt, 
f) entgegen § 13 Einsicht in die Aufzeichnungen nicht gewährt oder Aufzeichnungen nicht oder 

nicht unverzüglich vorlegt,  
g) einer vollziehbaren Auflage in einer Genehmigung, Befreiung bzw. der Vereinbarung im Sinne 

von § 6 Abs. 7 oder § 7 dieser Verordnung zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Buchstaben a) bis c) können nach § 103 Abs. 2 WHG 
jeweils mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro und die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Buch-
staben d) bis f) können nach § 103 Abs. 2 WHG jeweils mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro 
geahndet werden. 

§ 15 Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Celle 
in Kraft.  

 

Celle, 14.12.2022 

 

gez.      L.S. 

Dr. Nigge 
Oberbürgermeister  
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A n l a g e  C  

z u r  V e r o r d n u n g  z u r  F e s t s e t z u n g  d e s  W a s s e r s c h u t z g e b i e t e s  f ü r  
d e n  E i n z u g s b e r e i c h  d e r  W a s s e r g e w i n n u n g s a n l a g e n  W a s s e r w e r k  
G a r ß e n ,  S t a d t  C e l l e ,  d e r  S t a d t w e r k e  C e l l e  G m b H  v o m  0 7 . 0 7 . 2 0 2 2  

-  W a s s e r s c h u t z g e b i e t s v e r o r d n u n g  W W  G a r ß e n  -  

Verzeichnis der Schutzbestimmungen für genehmigungsbedürftige (g), verbotene (v) und 
durch diese Schutzgebietsverordnung nicht geregelte und somit zulässige (-) Handlungen 

und Maßnahmen in den Wasserschutzgebiets-Zonen II, III A und III B 
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Schutzbest immungen  
Zone 

II 
Zone 
IIIA 

Zone 
IIIB 

A b w a s s e r  
   

1. Einleiten von Abwasser in den Untergrund    

1.1. Versenken von Abwasser über Schluckbrunnen, Sickerschächte oder ver-
gleichbare Einrichtungen 

v v v 

1.2. Einleiten von Abwasser unterhalb der belebten Bodenzone v v v 

Ausgenommen: 

1.2.1. häusliches Abwasser nach mechanisch-biologischer Behandlung in bau-
aufsichtlich zugelassenen oder gleichwertigen Kleinkläranlagen über Rigo-
len, Rohrversickerung 

v g g 

1.2.2. von Dach-, Hof oder Wegeflächen unverschmutzt abfließendes Nieder-
schlagswasser von Wohngrundstücken über Rigolen, Rohrversickerung 
und Sickerschächte 

v - - 

1.3. Versickern von Abwasser über die belebte Bodenzone v v v 

Ausgenommen: 

1.3.1. häusliches Abwasser nach mechanisch–biologischer Behandlung in bau-
aufsichtlich zugelassenen oder gleichwertigen Kleinkläranlagen 

v g g 

1.3.2. Abwasser, das die Anforderungen nach Abwasserverordnung erfüllt v g g 

1.3.3. von Verkehrsflächen oder mit diesen vergleichbaren Flächen (z. B. Hofflä-
chen) abfließendes Niederschlagswasser 

v g g 

1.3.4. von Dach- Hof- und Wegeflächen unverschmutzt abfließendes Nieder-
schlagswasser von Wohngrundstücken 

g - - 
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2. Bauen und Betreiben von Abwasserleitungen und -kanälen    

2.1. Zum Hineinleiten von Abwasser in das Schutzgebiet einschließlich Hineinleiten 
von Abwasser von Zone III in Zone II 

v v v 

2.2. Zum Durchleiten von Abwasser durch das Schutzgebiet v g g 

2.3. Zum Hinausleiten von Abwasser aus dem Schutzgebiet g g g 

Ausgenommen: 

2.4. Zum Hinausleiten von Niederschlagswasser aus dem Schutzgebiet 
g - - 

3. Einleiten von Abwasser in oberirdische Gewässer v v v 

Ausgenommen: 

3.1. Häusliches Abwasser nach mechanisch-biologischer Behandlung in bauauf-
sichtlich zugelassenen Kleinkläranlagen oder Abwasser aus genehmigten Klär-
anlagen 

v g g 

3.2. Abwasser, das die Anforderungen nach Abwasserverordnung erfüllt v g g 

3.3. Abwasser aus Regenwasserkanalisationen g g g 

3.4. nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser im Rahmen des Gemein-
gebrauchs  

g - - 

4. Bauen, Erweitern oder wesentliches Ändern von Abwasserbehandlungs-
anlagen und abflusslosen Sammelgruben 

v g g 

Ausgenommen: 

4.1. Bauen oder Erweitern von bauaufsichtlich zugelassenen Kleinkläranlagen  
v g g 

4.2. Bauen oder Erweitern von abflusslosen Sammelgruben v g g 

5. Verregnen oder Ausbringen von Abwasser v v v 

Ausgenommen: 

5.1. Verregnen von unbelastetem  Niederschlagswasser     
g - - 

L a n d b e w i r t s c h a f t u n g  
   

6. Aufbringen von Klärschlamm, Fäkalschlamm, Rohschlamm 

Die Schutzbestimmung gilt auch für Gemische, Umwandlungsprodukte, Erden, die Klär-
schlamm enthalten oder aus diesem hergestellt sind 

v v v 

7. Aufbringen von Abfällen aus der Herstellung und Verarbeitung nicht 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und von nicht gütegesicherten Grünab-

fall- und Bioabfallkomposten 

v v v 

Ausgenommen: 

7.1. Komposte in privaten Hausgärten 
- - - 
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8. Aufbringen von Gärresten aus Biogasanlagen, in denen nicht aus-
schließlich pflanzliche Stoffe der landwirtschaftlichen Produktion oder 
Wirtschaftsdünger eingesetzt werden  

v v v 

9. Aufbringen von Wirtschaftsdüngern z. B. Gülle, Jauche, Geflügelkot ein-
schließlich Geflügelmist sowie Silosickersaft und Gärresten aus Biogas-
anlagen, in denen ausschließlich pflanzliche Stoffe der landwirtschaftli-
chen Produktion und/oder Wirtschaftsdünger eingesetzt werden, sowie 
von gütegesicherten Grünabfall- und Bioabfallkomposten und Abfällen 
aus der Herstellung oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
mit einem wesentlichen Gehalt an verfügbarem Stickstoff im Sinne des § 
2 Nr. 13 DüV 

   

9.1. auf landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzten Flächen (außer Grün-
land und mehrjährigem Ackergras) 

   

9.1.1. von der Ernte der letzten Hauptfrucht bis zum 31. Januar des Folgejahres v v v 

 jedoch bei Frühjahrsbestellung: bis zum 28.02. v v v 

 jedoch bei Maisbestellung: bis zum 31.03. 

Ausgenommen: 

Aufbringen von festem Kompost bis zum 28.02. 

v v v 

 jedoch zu Zwischenfrucht, einjährigen Ackergras oder Winterraps nach 
der Ernte bis 15. September sofern ein Düngebedarf nachgewiesen ist  

v - - 

9.1.2. in der übrigen Zeit v - - 

9.2. auf Grünland und mehrjährigen Ackergras    

9.2.1. vom 01. Oktober bis 31. Januar des Folgejahres v v v 

9.2.2. in der übrigen Zeit v - - 

9.3. auf Forstflächen, Brachen, sonstige Flächen mit Ausnahme von Hausgärten v v v 

10. Aufbringen von Festmist von Huf- und Klauentieren sowie von festen 
gütegesicherten Grünabfall- und Bioabfallkomposten und Abfällen aus 
der Herstellung oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit 
einem wesentlichen Gehalt an verfügbarem Stickstoff im Sinne des § 2 
Nr. 13 DüV 

   

10.1. auf Acker (außer mehrjährigem Ackergras) oder erwerbsgärtnerisch genutzten 
Flächen  

   

10.1.1. in der Zeit vom 1. Dezember bis 15. Januar v v v 

10.1.2. jedoch zu Zwischenfrucht, Ackergras oder Winterraps nach der Ernte bis 
zum 15. September sofern ein Düngebedarf nachgewiesen wurde. 

v - - 

10.1.3. in der übrigen Zeit v - - 

10.2. auf Grünland und mehrjährigen Ackergras    

10.2.1. vom 01. November bis 15. Januar des Folgejahres v v v 
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10.2.2. )in der übrigen Zeit v - - 

10.3. auf Forstflächen, Brachen, sonstige Flächen mit Ausnahme von Hausgärten v v v 

11. Ausbringen von mehr als 170 kg/ha Gesamtstickstoff aus organischen 
und organisch-mineralischen Düngern pro Jahr auf landwirtschaftlichen 
oder erwerbsgärtnerischen Nutzflächen 

v v v 

11.1. Wenn im Vorjahr in mindestens 50 % der flach verfilterten Gütemessstellen < 5 
m unter der Grundwasseroberfläche gemäß der Anlagen zu § 8 Abs. 3 die 
mittlere Nitratkonzentration einen Wert von 50 mg/l übersteigt oder die durch-
schnittliche Nitratkonzentration im Rohwasser des Vorjahres einen Wert von 40 
mg/l übersteigt, ist die Stickstoffdüngung wie folgt durchzuführen: 

Ausbringen von mehr als 120 kg/ha Gesamtstickstoff/ha aus organischen und 
organisch-mineralischen Düngemitteln pro Jahr auf landwirtschaftlichen oder 
erwerbsgärtnerischen Nutzflächen 

v v v 

12. Aufbringen von mineralischen Stickstoffdüngern    

12.1. auf landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzten Flächen (außer Grün-
land)  

   

12.1.1. von der Ernte der letzten Hauptfrucht bis zum 31. Januar des Folgejahres v v v 

12.1.2. jedoch bei Frühjahrsbestellung außer mit Mais bis zum 28.02. v v v 

12.1.3. jedoch bei Maisbestellung bis zum 31.03.  v v v 

12.1.4. jedoch zu Zwischenfrucht, Feldgras, Feldgemüse oder Winterraps nach der 
Ernte bis zum 15. September, sofern ein Düngebedarf nachgewiesen 
wurde und nicht mehr als 40 kg/ha, bei Abfuhr des Aufwuchses max. 60 
kg/ha Gesamtstickstoff ausgebracht werden dürfen. 

- - - 

12.1.5. in der übrigen Zeit - - - 

12.2. auf Grünland bis zum Erreichen des Düngebedarfs    

12.2.1. vom 01. Oktober bis 31. Januar v v v 

12.2.2. in der übrigen Zeit - - - 

12.3. auf Forstflächen, Brachen, v v v 

12.4. sonstige Flächen (Sportplätze, Golfplätze etc.) mit Ausnahme von Hausgärten g g g 

13. Umbrechen oder Umwandeln von Grünland zur Nutzungsänderung    

13.1. Grünland, das aufgrund seiner natürlichen Standortgegebenheiten keine ord-
nungsgemäße Ackernutzung zulässt (absolutes Grünland) 

v v v 

13.2. Grünland, das eine ordnungsgemäße ackerbauliche oder gärtnerische Nut-
zung zulässt (fakultatives Grünland) 

v v v 

Ausgenommen: 

13.2.1. Flächen mit einer nachgewiesenen Austauschhäufigkeit des Sickerwassers 
von weniger als 1 pro Jahr 

v g g 
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13.2.2. Grünland, das im Rahmen einer EU-Umweltmaßnahme oder einer freiwilli-
gen Vereinbarung in Grünland umgewandelt wurde 

g g g 

14. Grünlanderneuern ohne Nutzungsänderung g g g 

15. Einrichten und Betreiben von Pferchen und Ausläufen sowie Beweidung    

15.1. Einrichten und Betreiben von Dauerpferchen v v v 

15.2. Beweiden bei nicht geschlossener Grasnarbe v v v 

Ausgenommen: 

15.2.1. Ausläufe auf nicht geschlossener Grasnarbe 
v v g 

15.2.2. Halten von Geflügel in geringem Umfang auf nicht geschlossener Gras-
narbe 

v - - 

16. Betreiben von Winterweiden    

16.1. mit einer Besatzstärke von mehr als 1,8 GVE/ha im Zeitraum vom 01.11. bis 
31.03. oder bei Zerstörung der Grasnarbe   

v v v 

16.2. Sonstige Winterweiden  v g g 

17. Anbauen von Mais, Raps, Kartoffeln, Leguminosen oder Backweizen g - - 

18. Pflügen von Böden oder Bodenbearbeitung tiefer 10 cm nach der Ernte 
der Hauptfrucht mit Belassen der Winterfurche 

v v v 

Ausgenommen: 

18.1. Bearbeiten von Böden mit Tongehalten > 25 % 
g g g 

19. Anbauen von Sonderkulturen g g g 

Ausgenommen: 

19.1. Anbauen von Sonderkulturen in Haus- und Kleingärten 
- - - 

20. Umgang mit Brachen    

20.1. Anlegen von Brachen ohne gezielte Begrünung v v v 

20.2. Umbrechen von Dauerbrachen in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Januar v v v 

Ausgenommen: 

20.2.1. Umbrechen mit nachfolgendem Anbau von Winterraps 
g g g 

20.3. In der übrigen Zeit g g g 

21. Wald    

21.1. Kahlschlag oder eine in der Wirkung gleichkommende Maßnahme oder Ro-
dung einer Waldfläche oder Waldumwandlung 

   

21.1.1. Waldumwandlung (Änderung der Nutzungsart) v v v 
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21.1.2. Kahlschlag oder Rodung ohne Waldumwandlung, wenn die Fläche 0,5 ha 
überschreitet 

g g g 

21.2. Erstaufforstung sowie Wiederaufforstung, wenn die Fläche 0,5 ha übersteigt g g g 

22. Lagern von organischen Düngern    

22.1. Lagern von flüssigen organischen Düngemitteln (z. B. Jauche, Gülle, Gärreste 
und Silagesickersäfte) 

   

22.1.1. außerhalb undurchlässiger Anlagen, oder in nicht baugenehmigten Behäl-
tern 

v v v 

22.1.1. in baugenehmigten einwandigen Behältern mit Leckageerkennung oder 
mehrwandigen Behältern 

 
v g g 

22.1.2. in baugenehmigten einwandigen Behältern ohne Leckageerkennung v v v 

22.1.3. in Erdbecken v v v 

22.2. Lagern von festen organischen Düngemitteln (z. B. Miste, Komposte)    

22.2.1. auf  unbefestigten Lagerflächen oder in nicht baugenehmigten Anlagen v v v 

22.2.2. auf oder in baugenehmigten Anlagen ohne Sickerwasserfassung ohne Le-
ckerkennung 

v v v 

22.2.3. auf oder in baugenehmigten Anlagen mit Sickerwasserfassung mit Lecker-
kennung und Sickerwasserabfuhr  

v g g 

Ausgenommen: 

22.2.4. Lagern von Kompost aus privaten Haushalten in Hausgärten (Eigenverwer-
tung) 

- - - 

23. Zwischenlagern oder Bereitstellen fester organischer Dünger wie z. B. 
Festmist außerhalb undurchlässiger Anlagen 

v v v 

Ausgenommen: 

23.1. Bereitstellen von Festmist >25 % TS oder Kompost im Rahmen der Aufbrin-
gung bis maximal 6 Wochen (Zwischenlagerung am Feldrand bei jährlichem 
Standortwechsel) 

v g g 

23.2. Bereitstellen von Geflügelmisten und Geflügelkot > 25 % TS im Rahmen der 
Aufbringung bis max. 6 Wochen in der Zeit vom 01.02.-15.05. (Zwischenlage-
rung am Feldrand, mit Mietenbasis aus Stroh und mit Folie abgedeckt, bei jähr-
lichem Standortwechsel) 

v g g 

23.3. Zwischenlagern von Kompost aus privaten Haushalten in Hausgärten (Eigen-
verwertung) 

- - - 

24. Lagern von Silagen v v v 

Ausgenommen: 

24.1. als Feldmiete mit einem Trockensubstanzgehalt von mindestens 30 % und bei 
einer Höhe von höchstens 3,0 m oder als Schlauchsilage 

v g g 
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24.2. in baugenehmigten Anlagen mit dichter Sohle und einwandigen Auffangvor-
richtung für Silagesäfte mit Leckerkennung oder mehrwandigen Auffangvor-
richtungen 

g g g 

24.3. als unbeschädigte Ballensilage in einer Entfernung von mindestens 50 m zur 
Fassungsanlage 

- - - 

25. Ackerbauliche und erwerbsgärtnerische Nutzung auf Moorflächen g g g 

26. Anwenden von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden,  

deren Wirkstoffe oder deren relevanten Metabolite nachweislich in einer Kon-
zentration von mehr als 0,1 µg/l je Einzelsubstanz oder deren nicht relevante 
Metabolite in einer Konzentration über dem jeweiligen gesundheitlichen Orien-
tierungswert (GOW) je Einzelsubstanz im Rohwasser der/ einer Wassergewin-
nungsanlage gefunden wurden. Die Feststellung zur Überschreitung der Kon-
zentration trifft die untere Wasserbehörde und macht diese ortsüblich bekannt. 

v v v 

27. Anwenden von Pflanzenschutzmitteln in einem anderen als dem mit der 
Zulassung festgesetztem Anwendungsgebiet 

v v v 

Ausgenommen: 

27.1. Anwenden im Rahmen einer Genehmigung der zuständigen Behörde 
g g g 

28. Anwenden von Pflanzenschutzmitteln, für die ein vollständiges Anwen-
dungsverbot gemäß § 1 Pflanzenschutzanwendungsverordnung 
(PflSchAnwV) besteht oder die aus einem in Anlage 2 oder 3 (Abschnitt 
B) PflSchAnwV aufgeführten Stoff bestehen oder einen solchen Stoff 
enthalten 

v v v 

U m g a n g  m i t  w a s s e r g e f ä h r d e n d e n  S t o f f e n   
   

29. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne des WHG    

29.1. außerhalb von zugelassenen Anlagen, Vorrichtungen oder Behältnissen, aus 
denen ein Eindringen in den Boden nicht möglich ist. *)  

v v v 

*) Ausgenommen: 

Der Umgang im Rahmen ordnungsgemäßer Landwirtschaft mit Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln sowie JGS-Produkten **). Dieser ist in den Schutzbestimmungen Nr. 8 – 12 
sowie 22 - 28 geregelt. 

   

**) Zu Anlagen zum Umgang mit JGS-Produkten (Jauche, Gülle, Silage) sind die Schutz-
bestimmungen Nr. 41 und 42 zu beachten. 

   

30. Errichten, Erweitern oder wesentliches Ändern von Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne des WHG 

v v v 

Ausgenommen: 

30.1. Anlagen die den Regelungen der AwSV entsprechen  
v g - 

31. Befördern wassergefährdender Stoffe im Sinne des WHG durch Fahr-
zeuge 

v - - 
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Ausgenommen: 

31.1. Anliegerverkehr 
- - - 

32. Befördern wassergefährdender Stoffe im Sinne des WHG in Rohrleitun-
gen nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), 
einschließlich Feldleitungen, die der Bergaufsicht unterliegen 

v g g 

33. Einleiten und Einbringen von wassergefährdenden Stoffen im Sinne des 
WHG in den Untergrund oder in Gewässer 

v v v 

U m g a n g  m i t  Ab f a l l  u n d  s o n s t i g e n  S t o f f e n  
   

34. Errichten oder wesentl. Ändern von Anlagen zur Lagerung, Ablagerung 
und Behandlung von Abfällen, ausgenommen Kompost 

   

34.1. Deponien v v v 

34.2. Anlagen, die einer Genehmigung nach dem BImSchG bedürfen, die nicht im 
vereinfachten Verfahren erteilt werden kann  

v v v 

34.3. Anlagen, die einer Genehmigung nach dem BImSchG bedürfen, die im verein-
fachten Verfahren erteilt werden kann 

v v g 

Ausgenommen: 

34.4. Erneuern oder Ändern bestehender Anlagen 
g g g 

35. Betreiben von Deponien und genehmigungsbedürftigen Anlagen zur Be-
handlung, Lagerung von oder zum Umgang mit Abfällen, ausgenommen 
Kompost 

v g g 

36. Kompostierung    

36.1. Errichten oder Betreiben von Kompostierungsplätzen und Kompostierungsan-
lagen 

v g g 

36.2. Betrieb von Grüngutplätzen, Eigenkompostierung in Betrieben des Garten- und 
Landschaftsbaus 

g - - 

36.3. Eigenkompostierung in Haus- und Kleingärten - - - 

37. Ablagern, Aufbringen oder Einbringen von Stoffen einschließlich Bau-
stoffen und Bodenmaterialien in oder auf Böden mit Ausnahme von 
Düngern 

v v v 

Ausgenommen: 

37.1. zur Sicherung, Wiederherstellung oder Verbesserung einer Bodenfunktion un-
ter Einhaltung der Anforderungen des Bodenschutzrechtes 

   

37.1.1. soweit eine Freisetzung von Schadstoffen im Sickerwasser oberhalb der 
Prüf- bzw. Vorsorgewerte gemäß Anhang 2 BBodSchV i. V. m. § 8 Abs. 2 
Nr. 1 BBodSchG für den Wirkungspfad Boden – Grundwasser nicht ausge-
schlossen ist 

v v v 
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37.1.2. in sonstigen Fällen g g g 

38. Altlasten    

38.1. Sanieren von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen einschließlich 
Durchführen von Sicherungsmaßnahmen 

g g g 

38.2. Auf- oder Einbringen einschl. Umlagern von im Rahmen der Sanierung abge-
schobenem, ausgehobenem oder behandeltem Material 

v g g 

B a u -  u n d  S o n d e r n u t z u n g e n  
   

39. Ausweisen von Baugebieten v g g 

40. Errichten, Erweitern, Ändern von Gebäuden oder sonstigen baulichen 
Anlagen, einschließlich deren Nutzungsänderungen 

 

   

40.1. Errichten oder Erweitern von Anlagen zur Erzeugung von Biogas  v v g 

40.2. Errichten, Erweitern, Ändern von Gebäuden oder sonstigen baulichen Anla-
gen, einschließlich deren Nutzungsänderungen 

v g g 

Ausgenommen:  

40.2.1. sonstige bauliche Anlagen, von denen keine schädlichen Einwirkungen auf 
das Grundwasser ausgehen können 

g - - 

40.2.2.  unwesentliche Erweiterung oder Änderung von Gebäuden g - - 

41. Errichten oder Erweitern von Behältern zur Lagerung von flüssigen or-
ganischen Düngern, insbesondere Jauche, Gülle, sowie Gärresten, Sila-
gesaft und flüssigem Kompost 

   

41.1. Einwandige Behälter ohne Leckerkennung oder als Erdbecken v v v 

41.2. mit Leckerkennung v g g 

42. Errichten oder Erweitern von ortsfesten Anlagen zum Lagern von festen 
organischen Düngern oder Siliergut sowie zum Anlegen von Silagemie-
ten 

v v v 

Ausgenommen: 

42.1. Anlagen mit dichter Sohle sowie Auffangvorrichtung für Silagesäfte und verun-
reinigtes Niederschlagswasser 

v g g 

43. Errichten und Erweitern von immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftigen Anlagen 

   

43.1. Errichten und Erweitern von Anlagen zur Erzeugung von Biogas  v v v 

43.2. Errichten und Erweitern von sonstigen immissionsschutzrechtlich genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen  

v g g 
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Ausgenommen: 

43.2.1. Erneuern oder Ändern bestehender Anlagen 
g g g 

44. Bergbau    

44.1. Einrichten und Erweitern von bergrechtlich anzeige- oder genehmigungsbe-
dürftigen Anlagen oder sonstige bergrechtliche Maßnahmen oder Handlungen 
einschl. Abraumhalden, Einbringung von Stoffen in den Untergrund, Flutungen, 
Verpressungen. Dazu zählen auch Maßnahmen, die von außerhalb in das 
Wasserschutzgebiet einwirken.  

v v v 

Ausgenommen: 

44.1.1. Erneuern oder Ändern sowie Rekultivierung von Gruben und Bergwerken, 
z. B. Abdeckungen, Sicherungen, Verfüllungen, Verpressungen 

v g g 

44.1.2. Anlagen, Maßnahmen oder Handlungen bei denen keine Eingriffe in die 
Deckschichten oder den Untergrund erfolgen 

v g g 

44.1.3. Durchführen von seismischen Sprengungen im Rahmen eines von der 
Bergaufsicht zugelassenen Betriebsplanes 

v g g 

44.1.4. Einrichten und Erweitern von bergrechtlich anzeige- oder genehmigungs-
bedürftigen Tiefen Erdwärmesonden und hydrothermalen Tiefengeother-
mie-Anlagen 

v v v 

45. Verkehrsflächen    

45.1. Neu- oder Ausbauen von befestigten Wegen, Straßen und Plätzen v v v 

Ausgenommen: 

45.1.1. bei Einhaltung der inhaltlichen Regelungen der „Richtlinien für bautechni-
sche Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten" (RiStWaG) 

v g g 

45.1.2. Erneuern von vorhandenen befestigten Wegen, Straßen und Plätzen g g g 

45.1.3. Neu-, Ausbauen oder Erneuern von land- und forstwirtschaftlichen Wirt-
schaftswegen sowie Radwegen 

g - - 

46. Bahnanlagen    

46.1. Bauen, Erweitern oder wesentliches Ändern von Güterumschlagsanlagen oder 
Rangierbahnhöfen 

v v v 

46.2. Bauen, Erweitern oder wesentliches Ändern von Bahnlinien oder Bahnanlagen 
außer Güterumschlagsanlagen oder Rangierbahnhöfen 

v g g 

46.3. Unterhalten von Bahnanlagen, ausgenommen Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln*) 

 

*) Für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf Bahnanlagen gelten die 
Schutzbestimmungen 26, 27, 28 

g - - 

47. Luftverkehr    

47.1. Bauen, Erweitern oder wesentliches Ändern von Flughäfen oder Flugplätzen 
einschl. Start- oder Landeflächen sowie Einrichten von Sicherheits- oder von 
Notabwurfflächen 

v v v 
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47.2. Erneuen oder Ändern von bestehenden Anlagen oder Anlagenteilen auf Flug-
häfen oder Flugplätzen, von denen Einwirkungen auf das Grundwasser ausge-
hen können 

g g g 

47.3. Errichten von Landeplätzen  v g g 

48. Verwenden/Einbauen von Baustoffen, Böden oder anderen Materialien, 
die auswaschbare wassergefährdende Stoffe enthalten, für Bau- und Un-
terhaltungsmaßnahmen  

z. B. im Straßen-, Wege-, Deich-, Wasser-, Landschafts- oder Tiefbau 

v v v 

49. Energieversorgung    

49.1. Errichten von Höchst- und Hochspannungs- und Fernwärmeleitungen    

49.1.1. unterirdisch v g g 

49.1.2. oberirdisch g - - 

49.2. Errichten und Erweitern von Umspannstationen, Aufstellung von Transformato-
ren 

v g g 

50. Streitkräfte und Katastrophenschutz    

50.1. Bauen oder wesentliches Verändern von militärischen Anlagen oder Einrichten 
von Übungsplätzen 

v v v 

50.2. Durchführen von Manövern oder Übungen von Streitkräften  v v v 

50.3. Durchführen von Übungen von Rettungskräften oder gleichartigen Organisatio-
nen  

v g g 

51. Sport- und Freizeiteinrichtungen oder –veranstaltungen    

51.1. Bauen oder Erweitern von Sport- oder Freizeiteinrichtungen, von denen nut-
zungsbedingt erhöhte Grundwassergefährdungen zu erwarten sind (z. B.: Ton-
taubenschießstände, sonstige Schießplätze und Schießstände, Rennbahnen 
für den Motorsport) 

v v v 

Ausgenommen: 

51.1.1. Bauen oder Erweitern von Golfplätzen 
v g g 

51.1.2. Erneuern oder Ändern und Betreiben bestehender Einrichtungen g g g 

51.2. Bauen oder wesentliches Ändern von Sport- oder Freizeiteinrichtungen, von 
denen nutzungsbedingt erhöhte Grundwassergefährdungen nicht zu erwarten 
sind (z. B. Campingplätze, Badeanstalten, Fußballplätze) 

v g g 

Ausgenommen: 

51.2.1. Erneuern oder Ändern bestehender Einrichtungen 
g g g 

51.3. Zelten und Lagern außerhalb dafür vorgesehener Anlagen v g g 

51.4. Durchführung von Motorsport außerhalb dafür zugelassener Verkehrswege o-
der Anlagen 

v v v 
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51.5. Durchführung von Veranstaltungen wie z. B. Märkten, Volksfesten außerhalb 
dafür zugelassener baulicher Anlagen 

v g g 

52. Einrichten oder Erweitern von Kleingartenanlagen oder Dauerkleingär-
ten 

v g g 

53. Friedhöfe    

53.1. Neuanlegen von Friedhöfen v v g 

53.2. Erweitern von Friedhöfen v g g 

53.3. Neuanlegen oder Erweitern von Bestattungswäldern  v g - 

53.4. Betreiben bestehender Friedhöfe g g - 

53.5. Betreiben bestehender Bestattungswälder g - - 

54. Gewässer    

54.1. Gewässer ausbauen und neu bauen sowie das Anlegen von Hochwasserre-
tentionsflächen 

v g g 

54.2. Grund- und Sohlräumung in Gewässern g g - 

55. Dränen    

55.1. Anlegen von Dränen  v g g 

55.2. Erneuern bestehender Dräne g - - 

56. Anlegen oder wesentliches Ändern von Anlagen zur Fischvermehrung 
oder Fischhaltung (Fischteiche, Fischzucht) 

   

56.1. als ungedichtete Anlagen  v v g 

56.2. als gedichtete Anlagen v g g 

57. Errichten, Erweitern und Betreiben von Tiergehegen, Wildgehegen und 
Wildfutterplätzen 

v g g 

58. Vergraben oder Ablagern von Tierkörpern oder Tierkörperteilen, ausge-
nommen geringe Stückzahlen (Tierkörperteile) im Rahmen der jagdli-
chen Praxis oder von einzelnen kleinen Haustieren 

v v v 

59. Errichten von Holzpolter- oder Holzlagerplätzen mit Beregnung oder bei 
Verwendung von Behandlungsmitteln (Insektizide, Fungizide) 

v g g 

60. Umgang mit radioaktiven Stoffen im Sinne des Atomgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnung  

v v v 

Ausgenommen: 

60.1. Umgang für Mess-, Prüf- und Regeltechnik 
- - - 
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B o d e n e i n g r i f f e  
   

61. Herstellen von Erdaufschlüssen von mehr als 5 m Tiefe, die räumlich 
und zeitlich begrenzt sind (z. B. Abgrabungen, Ausschachtungen im Zu-
sammenhang mit Baumaßnahmen)*). 

*) Darüber hinausgehende Erdaufschlüsse sind in Nr. 62 geregelt. 

 

v g g 

Ausgenommen: 

61.1. Schachtarbeiten im Rahmen von Reparaturen und Anschlussarbeiten bei un-
verzüglicher Verfüllung sowie kleinräumige Gruben/Profile für Wissenschaft 
und Forschung 

- - - 

62. Bodenabbau oder Herstellen von Erdaufschlüssen, durch die Deck-
schichten auf Dauer oder großräumig vermindert werden 

   

62.1. mit Freilegung des Grundwassers v v g 

62.2. ohne Freilegung des Grundwassers v g g 

63. Verfüllen von Bodenabbaustellen oder Erdaufschlüssen 
 

v v v 

Ausgenommen: 

63.1. Mit mineralische Bodenmaterialien, die keine auswaschbaren wassergefähr-
denden Stoffe enthalten, 2 m oberhalb des maximal zu erwartenden Grund-
wasserstandes 

v g g 

64. Sprengungen außerhalb des Bergrechts v v v 

65. Bohrungen soweit nicht als bergrechtliche Maßnahme geregelt  oder 
zum Zwecke der Erdwärmenutzung 

   

65.1. Maschinelles Abteufen von Bohrungen z. B. zum Herstellen von Brunnen oder 
tieferen Sondierungen 

v g g 

Ausgenommen: 

65.2. Abteufen von Bohrungen für die öffentliche Wasserversorgung inkl. Vorfeld-
messstellen 

g g - 

66. Erdwärmenutzung 
   

66.1. Erdwärmenutzung mit Durchbohren einer stockwerkstrennenden Schicht v v g 

66.2. Erdwärmenutzung oberhalb des genutzten Grundwasserstockwerks  v g g 

66.3. Erdwärmenutzung im genutzten Grundwasserstockwerk v v g 

Ausgenommen: 

66.3.1. Erdwärmenutzung im genutzten Grundwasserstockwerk mit nicht wasser-
gefährdenden Wärmeträgermitteln  

v g g 
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Anlage D 

Zur Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für den Einzugsbereich der 
Wassergewinnungsanlagen Wasserwerk Garßen, Stadt Celle, der Stadtwerke Celle GmbH 
vom 07.07.2022 - Wasserschutzgebietsverordnung WW Garßen - 

Verzeichnis der Begriffsbestimmungen zum Verordnungstext und zu den Schutzbestim-
mungen gemäß Anlage C dieser Verordnung für genehmigungsbedürftige (g), verbotene (v) 
und durch diese Schutzgebietsverordnung nicht geregelte und somit zulässige (-) Handlun-
gen und Maßnahmen in den Zonen II, III A und III B 

Definitionen zu:  

§  8  D ü n g u n g  

Düngebedarf: Nährstoffbedarf einer Kultur abzüglich der pflanzenverfügbaren Nährstoffe im Boden 

Sollwertdüngung: Die Stickstoffdüngeempfehlungen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ent-
halten Sollwerte, d.h. einen festen Wert für die wichtigsten Ackerfrüchte. Dieser Sollwert stellt den in 
den langjährigen Düngungsversuchen festgestellten Mittelwert für den Stickstoffbedarf der unter-
schiedlichen Kulturen dar. Mit Hilfe der empfohlenen Sollwertkorrekturen muss dieser Sollwert dann 
an die spezifischen Standort- und Bewirtschaftungsbedingungen angepasst werden. Darüber hinaus 
beinhalten die Empfehlungen zu den einzelnen Früchten weitere Anpassungen an den Standort, die 
Bewirtschaftung und die Witterung. Dabei sollte die Summe der Zu- und Abschläge bei diesen zusätz-
lichen Anpassungen 40 kg N/ha nicht überschreiten, bei Mais nicht 20 kg N/ha. 

Gütemessstellen: Grundwassermessstellen, die aufgrund ihrer Bauart geeignet sind, Proben zur Be-
wertung der Grundwasserbeschaffenheit zu entnehmen.  

Grundwasseroberfläche: Obere Grenzfläche eines Grundwasserkörpers (DIN 4049). 

Durchschnittliche Nitratkonzentration im Rohwasser: arithmetisches Mittel der Nitratgehalte aller 
Förderbrunnen: (Beispiel: 25 mg/l + 50 mg/l + 15 mg/l) / 3 = 30 mg/l. 

 

A b w a s s e r  

1. Einleiten von Abwasser in den Untergrund 

Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch 
in seinen Eigenschaften veränderte und jedes in die Kanalisation gelangende Wasser. Man unter-
scheidet Schmutzwasser, Niederschlagswasser (Regenwasser), Fremdwasser, Mischwasser und 
Kühlwasser. Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Abla-
gern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

Versenken: Punktuelles Einbringen von Stoffen direkt in den Grundwasserleiter. 

Versickern: Einbringen von Stoffen in den Untergrund über die Erdoberfläche z. B. durch Rigolen, 
Betongittersteine oder Mulden. 

Rigolen: sind meist unterirdische, seltener auch teilweise oberirdische Pufferspeicher. Um einge-
leitetes Wasser aufzunehmen und zu versickern. 

Kleinkläranlagen sind Anlagen für die Behandlung von häuslichem Abwasser oder mit diesem 
vergleichbaren Abwasser bis zu einer Menge von 8 m3/Tag. Das entspricht einem Abwasseranfall 
von etwa 50 Einwohnern. 

 

2. Bauen und Betreiben von Abwasserleitungen und -kanälen 

Abwasserleitung: Meist erdverlegtes Rohr zur Ableitung von Schmutzwasser von der Anfallstelle 
zum Abwasserkanal. Hierunter sind auch Abwasserleitungen zu Kleinkläranlagen bzw. Hausan-
schlüsse an die Kanalisation zu fassen. 
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Abwasserkanal: Meist unterirdisch verlegte Rohrleitung zur Ableitung von Abwasser aus mehre-
ren Quellen zur Abwasserbeseitigung (Kanalisation). 

 

3. Einleiten von Abwasser in oberirdische Gewässer 

Gemeingebrauch: Im Sinne des § 25 WHG und § 32 NWG die Befugnis eines jeden, das einem 
anderen gehörende Gewässer ohne besondere behördliche oder private Zulassung und unentgelt-
lich für bestimmte Zwecke nutzen oder benutzen zu können. 

Für den Eigentümer, den Nutzungsberechtigten und den Unterhaltungspflichtigen bedeutet der Ge-
meingebrauch die Pflicht zur Duldung bestimmter Gewässerbenutzungen durch jedermann. 

 

4. Bauen, Erweitern oder wesentliches Ändern von Abwasserbehandlungsanlagen und ab-

flusslosen Sammelgruben 

Abwasserbehandlungsanlage: Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers zu 
vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen auch Kleinkläranlagen. 

Abflusslose Sammelgrube: Hierin wird das Abwasser gesammelt, durch den Abwasserbeseiti-
gungspflichtigen (Kommune oder Verband) abgepumpt und zur kommunalen Kläranlage verbracht. 
Da sie nicht mehr Stand der Technik ist, darf die Errichtung nur noch in Einzelfällen in Betracht ge-
zogen werden. 

Wesentliches Ändern einer Abwasserbehandlungsanlage: Ist i. S. des § 60 Abs. 3 WHG der 
Bau neuer zusätzlicher Anlagenteile oder betriebliche Veränderungen, die Auswirkungen auf 
Menge und Schädlichkeit des gereinigten Abwassers haben bzw. deren Auswirkungen auf die Um-
welt erheblich sind. Insbesondere sind das Vorklärbecken, Belebungsbecken, Tropfkörper, Nach-
klärbecken, Filtrationsanlagen, Faultürme, Klärschlammentwässerungs- und – trocknungsanlagen. 

 

5. Verregnen oder Ausbringen von Abwasser 

Verregnung: Verfahren der Ausbringung von Abwasser mit vorher mechanisch-biologisch gerei-
nigtem Abwasser. 

 

L a n d b e w i r t s c h a f t u n g  

6. Aufbringen von Klärschlamm, Fäkalschlamm, Rohschlamm 

Klärschlamm: Bei der Behandlung von Abwasser in Abwasserbehandlungsanlagen einschließlich 
zugehöriger Anlagen zur weitergehenden Abwasserreinigung anfallender Schlamm, auch entwäs-
sert oder getrocknet oder in sonstiger Form behandelt. 

Als Klärschlamm gelten auch Klärschlammkomposte und Klärschlammgemische. 

Klärschlammgemische: Mischungen aus Klärschlamm und anderen Stoffen. 

Fäkalschlamm: Der abzufahrende Grubeninhalt aus abflusslosen Sammelgruben, Trockenabort-
gruben, Sammelkübeln o. ä. Einrichtungen sowie aus Kleinkläranlagen. In Kleinkläranlagen anfal-
lender Schlamm gilt als Klärschlamm im Sinne der AbfKlärV. 

Rohschlamm: Klärschlamm, der Abwasserbehandlungsanlagen unbehandelt entnommen wird. 
Die Entwässerung von Rohschlamm gilt nicht als Behandlung von Klärschlamm. 

Umwandlungsprodukte: Ergebnisse der chemischen, physikalischen, thermischen und biologi-
schen Behandlungen von Klärschlamm. 

Erden: Produkte z. B. aus Klärschlammvererdungsanlagen. 

 

7. Aufbringen von Abfällen aus der Herstellung und Verarbeitung nicht landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse und von nicht gütegesicherten Grünabfall- und Bioabfallkomposten 
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Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung nichtlandwirtschaftlicher Erzeugnisse: Durch 
das Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist der Reststoffbegriff aus dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) durch den Abfallbegriff ersetzt worden. Unter den Reststoffen waren 
bis dahin Stoffe zu verstehen, die bei der Energieumwandlung oder bei der Herstellung, Bearbei-
tung oder Verarbeitung von Stoffen anfallen, ohne dass der Zweck des Anlagenbetriebes hierauf 
gerichtet ist. Der Abfallbegriff gilt in Analogie. Produktionsabfälle, die als nicht landwirtschaftliche 
Erzeugnisse gelten, sind beispielsweise Wollstäube oder Rauchgasreinigungsrückstände, überla-
gerte Nahrungsmittel (auch verpackt), Abfisch- Mäh- und Rechengut, Altpapier sowie Schlamm aus 
Wasserenthärtungsanlagen. 

Komposte: Aerob behandeltes Material überwiegend organischen Ursprungs wie z. B. Bioabfall-
kompost, Grüngutkompost oder Rindenkompost. Kompost ist ein Dünge- bzw. Bodenverbesse-
rungsmittel, das bei der Verrottung organischer Abfälle entsteht. Nährstoffe und organische Sub-
stanzen, die durch Pflanzen dem Boden entzogen wurden, können durch die Kompostierung in den 
natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden. 

Bioabfallkomposte: Kompost, der aus der Behandlung von Bioabfällen entstanden ist. 

Gütegesicherter Kompost: Komposte (auch Pilzsubstratrückstände) von Bioabfallbehandlern, die 
ein Entsorgungsfachbetrieb und Mitglied eines Trägers einer regelmäßigen Güteüberwachung (Gü-
tegemeinschaft) sind, für die die Gewährleistung einer kontinuierlichen Gütesicherung nachgewie-
sen ist und die die Untersuchungen der behandelten Bioabfälle einmal pro Monat durchführen las-
sen. 

Grünabfälle: Nativ-organische Abfälle pflanzlicher Herkunft, z. B. Rasenschnitt, verwelkte Blumen, 
eingegangen Pflanzen, Baum- und Strauchschnitt, Rasensoden und Abraum aus dem Garten. 
Grünabfälle sind nur eine kleine Teilmenge der Bioabfälle. 

Grünabfallkomposte: Kompost, der aus der Behandlung von Grünabfällen entstanden ist. 

 

8. Aufbringen von Gärresten aus Biogasanlagen 

Gärreste (Fermentationsrückstände): Rückstände aus der Umwandlung von Wirtschaftsdün-
gern, nachwachsenden Rohstoffen oder Reststoffen in einer Biogasanlage durch eine anaerobe 
Aufbereitung (= biotechnologische Behandlung durch gesteuerten Abbau der organischen Sub-
stanz unter Luftabschluss). 

Es wird unterschieden zwischen Gärresten aus verschiedenen Fermenten: 

Gärresten aus nachwachsenden Rohstoffen (NaWaRo): 

 Pflanzen oder Pflanzenbestandteile, die in landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gar-
tenbaulichen Betrieben oder im Rahmen der Landschaftspflege anfallen und die keiner weite-
ren als der zur Ernte, Konservierung oder Nutzung in der Biomasseanlage erfolgten Aufberei-
tung oder Veränderung unterzogen wurden 

Gärresten aus Wirtschaftsdünger:  

 Hierunter fallen alle Stoffe, die Gülle im Sinne der EG-Verordnung Nr. 1774/2002 sind  

Wirtschaftsdünger sind Düngemittel, die 

a) als tierische Ausscheidungen 

 bei der Haltung von Tieren zur Erzeugung von Lebensmitteln oder 

 bei der sonstigen Haltung von Tieren in der Landwirtschaft oder 

b) als pflanzliche Stoffe im Rahmen der pflanzlichen Erzeugung oder in der Landwirtschaft, auch 
in Mischungen untereinander oder nach aerober oder anaerober Behandlung, anfallen oder 
erzeugt werden. 
 

Gärresten aus Cofermenten: 

 Coferment im engen Sinne beschreibt Stoffe, die neben einem (Haupt-)Ferment als Bei- oder 
Nebenferment eingesetzt werden. So kann bei einer reinen NaWaRo-Vergärung auch der 
über die Animpfung hinausgehende Einsatz von Gülle im Einzelfall Coferment-Vergärung 
sein. 
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 Cofermente im Sinne dieser Regelung sind alle Arten von Stoffen und Biomassen, die nicht 
nachwachsende Rohstoffe, Gülle oder Wirtschaftsdünger oder, bei anaerober Vergärung der 
nachwachsenden Rohstoffe oder Gülle (Biogas), eine Kombination mit rein pflanzlichen Ne-
benprodukten nach der Positivliste gemäß Anhang zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
sind. 

 

9. Aufbringen von Wirtschaftsdüngern z. B. Gülle, Jauche, Geflügelkot einschließlich Hähn-

chenmist sowie Silosickersaft und Gärresten, soweit nicht unter anderen Schutzbestimmun-

gen geregelt, sowie von gütegesicherten Grünabfall- und Bioabfallkomposten und Abfällen 

aus der Herstellung oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Wirtschaftsdünger: Düngemittel, die als tierische Ausscheidungen bei der Haltung von Tieren zur 
Erzeugung von Lebensmitteln oder bei der sonstigen Haltung von Tieren in der Landwirtschaft oder 
als pflanzliche Stoffe im Rahmen der pflanzlichen Erzeugung oder in der Landwirtschaft, auch in 
Mischungen untereinander oder nach aerober oder anaerober Behandlung, anfallen oder erzeugt 
werden. 

Gülle: Gemische aus Kot und Harnausscheidungen von Rindern, Schweinen oder Geflügel, auch 
vermischt mit Wasser, Streuanteilen oder Futterresten, sowie deren Umwandlungsprodukte. 

Jauche: Harnausscheidungen von Rindern oder Schweinen auch vermischt mit Wasser oder Ein-
streu-resten. 

Silosickersaft: Entsteht beim Silieren von wasserreichen Futterarten (z. B. Rübenblatt) durch Aus-
tritt von Zellsaft. 

Geflügelkot: Geflügeltrockenkot, Geflügelfrischkot oder einstreuarmer Geflügelmist. Im Einzelnen 
ist 

Geflügeltrockenkot: Anfallender Frischkot ohne (oder mit sehr geringen Anteilen von) Einstreu, 
der nach dem Absetzen in Kotkellern oder auf Kotbändern möglichst schnell auf einen Trockensub-
stanzgehalt von über 50 % getrocknet wird. 

Geflügelfrischkot: Anfallender Frischkot von Geflügel ohne Einstreu und Trocknung. 

Einstreuarmer Geflügelmist: Geflügeltrockenkot und Geflügelfrischkot mit geringen Anteilen von 
Einstreu, hierzu zählt in der Regel auch Hähnchenmist. 

Gärreste (Fermentationsrückstände): Rückstände aus der Umwandlung von Wirtschaftsdüngern, 
nachwachsenden Rohstoffen oder Reststoffen in einer Biogasanlage durch eine anaerobe Aufbe-
reitung (= biotechnologische Behandlung durch gesteuerten Abbau der organischen Substanz un-
ter Luftabschluss). Es wird zwischen Gärresten aus nachwachsenden Rohstoffen und Gärresten 
aus Cofermenten unterschieden (vgl. Schutzbestimmung Nr. 8.). 

Komposte: Aerob behandelte Bioabfälle. Kompost ist ein Dünge bzw. Bodenverbesserungsmittel, 
das bei der Verrottung organischer Abfälle entsteht. Nährstoffe und organische Substanzen, die 
durch Pflanzen dem Boden entzogen wurden, können durch die Kompostierung in den natürlichen 
Kreislauf zurückgeführt werden. 

Bioabfallkomposte: Kompost, der aus der Behandlung von Bioabfällen entstanden ist. 

Bioabfälle: Abfälle tierischer oder pflanzlicher Herkunft zur Verwertung, die durch Mikroorganis-
men, bodenbürtige Lebewesen oder Enzyme abgebaut werden können; Bodenmaterial ohne we-
sentliche Anteile an Bioabfällen gehört nicht zu den Bioabfällen; Pflanzenreste, die auf forst- oder 
landwirtschaftlich genutzten Flächen anfallen und auf diesen Flächen verbleiben, sind keine Bioab-
fälle. Grünabfälle gehören zu den Bioabfällen. 

Gütegesicherter Kompost: Komposte von Bioabfallbehandlern, die sowohl Entsorgungsfachbe-
trieb als auch Mitglied eines Trägers einer regelmäßigen Güteüberwachung (Gütegemeinschaft) 
sind, für die die Gewährleistung einer kontinuierlichen Gütesicherung nachgewiesen ist und die die 
Untersuchungen der behandelten Bioabfälle einmal pro Monat durchführen lassen. 

Grünabfälle sind nativ-organische Abfälle pflanzlicher Herkunft, z. B. Rasenschnitt, verwelkte Blu-
men, eingegangen Pflanzen, Baum- und Strauchschnitt, Rasensoden und Abraum aus dem Gar-
ten. Grünabfälle sind nur eine kleine Teilmenge der Bioabfälle. 

Grünabfallkomposte: Kompost, der aus der Behandlung von Grünabfällen entstanden ist. 
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Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse: Durch 
das Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist der Reststoffbegriff aus dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) durch den Abfallbegriff ersetzt worden. Unter den Reststoffen waren 
bis dahin Stoffe zu verstehen, die bei der Energieumwandlung oder bei der Herstellung, Bearbei-
tung oder Verarbeitung von Stoffen anfallen, ohne dass der Zweck des Anlagenbetriebes hierauf 
gerichtet ist. Der Abfallbegriff gilt in Analogie. Produktionsabfälle, die als nicht landwirtschaftliche 
Erzeugnisse gelten, sind beispielsweise Wollstäube oder Rauchgasreinigungsrückstände. 

Nicht unter diese Regelung fallen direkt durch Eigenkompostierungen hergestellte Komposte zur 
Verwendung in Hausgärten. 

 

10. Aufbringen von Festmist außer Hähnchenmist 

Festmist: Wirtschaftsdünger aus tierischen Ausscheidungen, auch mit Einstreu, insbesondere 
Stroh, Sägemehl, Torf oder anderes pflanzliches Material, das im Rahmen der Tierhaltung zuge-
fügt worden ist, oder mit Futterresten vermischt dessen Trockensubstanzgehalt 15 vom Hundert 
übersteigt. 

Wirtschaftsdünger: Düngemittel, die als tierische Ausscheidungen bei der Haltung von Tieren zur 
Erzeugung von Lebensmitteln oder bei der sonstigen Haltung von Tieren in der Landwirtschaft oder 
als pflanzliche Stoffe im Rahmen der pflanzlichen Erzeugung oder in der Landwirtschaft, auch in 
Mischungen untereinander oder nach aerober oder anaerober Behandlung, anfallen oder erzeugt 
werden. 

Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung nichtlandwirtschaftlicher Erzeugnisse: Durch 
das Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist der Reststoffbegriff aus dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) durch den Abfallbegriff ersetzt worden. Unter den Reststoffen waren 
bis dahin Stoffe zu verstehen, die bei der Energieumwandlung oder bei der Herstellung, Bearbei-
tung oder Verarbeitung von Stoffen anfallen, ohne dass der Zweck des Anlagenbetriebes hierauf 
gerichtet ist. Der Abfallbegriff gilt in Analogie. Produktionsabfälle, die als nicht landwirtschaftliche 
Erzeugnisse gelten, sind beispielsweise Wollstäube oder Rauchgasreinigungsrückstände, überla-
gerte Nahrungsmittel (auch verpackt), Abfisch- Mäh- und Rechengut, Altpapier sowie Schlamm aus 
Wasserenthärtungsanlagen. 

Bioabfallkomposte: Kompost, der aus der Behandlung von Bioabfällen entstanden ist. 

Gütegesicherter Kompost: Komposte (auch Pilzsubstratrückstände) von Bioabfallbehandlern, die 
ein Entsorgungsfachbetrieb und Mitglied eines Trägers einer regelmäßigen Güteüberwachung (Gü-
tegemeinschaft) sind, für die die Gewährleistung einer kontinuierlichen Gütesicherung nachgewie-
sen ist und die die Untersuchungen der behandelten Bioabfälle einmal pro Monat durchführen las-
sen. 

Grünabfälle: Nativ-organische Abfälle pflanzlicher Herkunft, z. B. Rasenschnitt, verwelkte Blumen, 
eingegangen Pflanzen, Baum- und Strauchschnitt, Rasensoden und Abraum aus dem Garten. 
Grünabfälle sind nur eine kleine Teilmenge der Bioabfälle. 

Grünabfallkomposte: Kompost, der aus der Behandlung von Grünabfällen entstanden ist. 

 

11. Ausbringen von mehr als 170 kg/ha Stickstoff aus organischen Düngern tierischer oder 

pflanzlicher Herkunft pro Jahr auf landwirtschaftlichen oder erwerbsgärtnerischen Nutzflä-

chen 

Organische Dünger: Düngemittel pflanzlicher oder tierischer Herkunft. Hierzu zählen z. B.: Gülle, 
Miste, Komposte, Gärreste. 

Ausbringung: Von der Gesamt-N-Menge können nur die Stall- und Lagerungsverluste abgezogen 
werden. Die Ausbringungsverluste dürfen nicht in Abzug gebracht werden (analog zur DüV). 

 

12. Aufbringen von mineralischen Stickstoffdüngern 

Mineralische Dünger: Sammelbegriff für mineralische Nährstoffträger, soweit sie dem Düngemit-
telrecht unterliegen. 
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13. Umbrechen oder Umwandeln von Grünland zur Nutzungsänderung 

Grünland: Im Sinne dieser Schutzbestimmung ist es immer eine mehr als 5 Jahre mit Gras be-
standene Fläche, die einer Weide- oder Mähnutzung unterliegt (=Dauergrünland). Hier besteht ein 
Unterschied zur Definition des Begriffs Grünland im Sinne der anderen Schutzbestimmungen, bei 
denen die Dauer der Grünlandnutzung keine Rolle spielt.  

Absolutes Grünland:  Lässt aufgrund seiner nachfolgend genannten natürlichen Standortgege-
benheiten keine ordnungsgemäße Ackernutzung zu und wird deshalb als Dauergrünland genutzt. 

 Wasserhaushalt: sehr tiefer Grundwasserstand und Trockenrasen, oder hoher Grundwasser-
stand und dadurch Staunässe, oder jährlich wiederkehrende Überflutung. 

 Humusgehalt: überdurchschnittlich hoch, z. B. Niedermoor- und Hochmoorstandorte (> ca. 30 
% organische Substanz). 

 Tongehalt: überdurchschnittlich hoch, z. B. Marschstandorte (Brackmarschen). 

 Geologie: anstehendes Festgestein mit geringer Bodenbildung, hoher Steingehalt, Flachgrün-
digkeit. 

 Topographie: z. B. starke Hanglagen. 

Fakultatives Grünland:  Lässt eine ordnungsgemäße Ackernutzung zu, kann als Dauergrünland 
oder Wechselgrünland genutzt werden. Beispiel: grundwasserferne Geeststandorte, Sandmisch- 
und Sanddeckkulturen. 

Dauergrünland: Länger als 5 Jahre als Grünland genutzt, ausdauernde, Gräser reiche Pflanzen-
gesellschaft, viele Arten, genutzt als Wiese, Mähweide oder Weide, keine Bodenbearbeitung außer 
bei Nachsaat oder Grünlanderneuerung. 

Fließender Übergang zu: Wechselgrünland: Grünlandnutzung, regelmäßig unterbrochen von ein- 
oder mehrjähriger Ackernutzung (z. Bsp. Mais, Getreide). 

Fließender Übergang zu: Feldgras (= Ackergras): Ackernutzung unterbrochen von einer ein- oder 
mehrjährigen (< 5 jährigen) Feldgrasnutzung (Ackerfutterbau), Reinsaaten oder Gemengesaaten 
aus Gräsern und Leguminosen, mehrschnittige Mähnutzung mit eventuell anschließender Weide. 

Der Feldgrasanbau ist zur Ackernutzung zu zählen. 

Grünlandumbruch: Beseitigung des Altbestandes durch Bodenbearbeitung (Pflug, Grubber, 
Fräse). Der Umbruch greift in die Krumenschicht eines langfristig unberührten, von einer geschlos-
senen Pflanzendecke abgeschirmten Bodens ein.  

Austauschhäufigkeit des Sickerwassers: Quotient aus jährlicher Sickerwasserrate und Feldka-
pazität des Bodens im effektiven Wurzelraum (DIN19732). Die Austauschhäufigkeit beschreibt das 
standörtliche Verlagerungspotenzial des Bodens für nicht sorbierbare Stoffe. Bei einer Austausch-
häufigkeit von 100 % wird der effektive Wurzelraum einmal pro Jahr durchwaschen bzw. ausge-
tauscht.  

 

14. Grünlanderneuern ohne Nutzungsänderung 

Siehe auch Anhang D Nr. 13. 

Grünlanderneuerung dient der Verbesserung der Narbe unter Beibehaltung der bisherigen Nut-
zung. 

Die umbruchlose Grünlanderneuerung kommt ohne tiefgehende Bodenbearbeitung aus. Der Alt-
bestand kann mit Totalherbiziden abgetötet werden, vor der Neuansaat erfolgt eventuell eine fla-
che Saatbettbereitung. Die Struktur des Bodens bleibt weitgehend erhalten. Besonders Grundwas-
ser verträglich sind die Verfahren der Nach- oder Übersaat mit standortangepassten Mischungen, 
DVGW W 104. 

 

15. Einrichten und Betreiben von Pferchen und Ausläufen sowie Beweidung 
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Der Aufwuchs von Weiden wird von Raufutter fressenden Tieren abgefressen. Übergangsformen 
sind Mähweiden, deren Aufwüchse innerhalb eines Jahres sowohl zeitweise abgeweidet werden 
als auch zur Heu- oder Silageherstellung gemäht werden können. Die landwirtschaftliche Nutzung 
der Weide wird unterschieden in Dauerweide, Umtriebsweide oder Portionsweide.  

Dauerpferche sind unbefestigte Flächen größer 100 m² zur dauerhaften Tierhaltung im Freiland, 
soweit sie nicht als Weide zu bezeichnen sind. Flächen mit größtenteils geschlossener Grasnarbe 
und Ausläufe für einzelne Tiere (z. B. Pferde) fallen nicht unter Pferche im Sinne dieser Verord-
nung. 

nicht geschlossene Grasnarbe: Grasnarbe mit deutlichen Lücken ohne Pflanzenbewuchs.  

Geflügel im geringem Umfang: weniger als 100 Vögel 

 

16. Betreiben von Winterweiden 

Winterweiden: Flächen, auf denen über Winter Tiere gehalten werden. 

Besatzstärke: Aktueller Tierbesatz pro Flächeneinheit 

Nau-Umweltmaßnahmen 
GVE-Schlüssel 

Umrechnungsfaktor 

GVE/Tier 

Kälber (außer Mastkälber) und Jungvieh unter 6 Monaten 0,3 

Mastkälber  0,4 

Rinder von 6 Monaten  bis 2 Jahren  0,6 

Rinder von mehr als 2 Jahren 1 

Milchkühe 1 

Equiden unter 6 Monaten  0,5 

Equiden von mehr als 6 Monaten  1 

Mutterschafe  0,15 

Schafe (außer Mutterschafe) von mehr als 1 Jahr  0,1 

Ziegen  0,15 

Ferkel  0,02 

Mastschweine  - bei Betrachtung der gesamten Mastdauer   0,13 

Mastschweine bei zweistufiger Betrachtung = Läufer (20-50 kg) 0,06 

Mastschweine  = sonstige Mastschweine (über 50 kg)   0,16 

Zuchtschweine 0,3 

Geflügel 0,004 

Dam-/Rotwild über 1 Jahr  0,2 

Dam-/Rotwild unter 1 Jahr  0,1 

GVE: Großvieheinheit (Einheit zum Vergleich verschiedener Nutztiere auf der Basis ihres Lebend-
gewichts); folgender Großvieheinheitenschlüssel soll angewendet werden: 
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Equiden: Einhufer (z.B. Pferde, Pony, Esel, Maultier, Maulesel). 

 

17. Anbauen von Mais, Raps, Kartoffeln, Leguminosen oder Backweizen 

- 

 

18. Pflügen von Böden oder Bodenbearbeitung tiefer 10 cm nach der Ernte der Hauptfrucht mit 

Belassen der Winterfurche 

- 

 

19. Anbauen von Sonderkulturen 

Sonderkulturen: Beispielsweise: Gemüse, Tabak, Obst, Baumschulerzeugnisse (einschl. Weih-
nachtsbäume), Kurzumtriebsplantagen, Stauden, Zierpflanzen, gartenbauliche Samenkulturen, 
Arznei- und Gewürzpflanzen 

Kurzumtriebsplantagen: Grundflächen, auf denen Baumarten mit dem Ziel baldiger Holzent-
nahme angepflanzt werden und deren Bestände eine Umtriebszeit von nicht länger als 20 Jahren 
haben. Kurzumtriebsplantagen sind kein Wald im Sinne des BWaldG. Kurzumtriebsplantagen sind 
Dauerkulturen, die der landwirtschaftlichen Bodennutzung (Acker) zuzurechnen und als Flächen 
mit Niederwald mit Kurzumtrieb im Rahmen der Direktförderung beihilfefähig im Rahmen der Ag-
rarförderung sind. 

 

20. Umgang mit Brachen 

Brachen: Flächen, die während der Vegetationsperiode nicht mit einer Hauptfrucht bestellt sind 

Dauerbrachen: Flächen, die mindestens 5 Jahre stillgelegt waren. 

 

21. Wald 

Kahlschlag: Im Sinne dieser Regelung sind es alle Hiebmaßnahmen, die sich auf eine zusam-
menhängende Waldfläche von mehr als 0,5 Hektar erstrecken und den Holzvorrat dieser Fläche 
auf weniger als 25 vom Hundert verringern oder vollständig beseitigen. Es besteht eine Verpflich-
tung zur Wiederaufforstung, die Fläche behält die Waldeigenschaft. 

Rodung: Kahlschlag inklusive Entfernen der Wurzelstöcke.   

Waldumwandlung ist die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart (z.B. Acker, Grün-
land, Bebauung). Es können hier auch Flächen mit einer Größe von deutlich kleiner als 0,5 Hektar 
betroffen sein. 

Aufforstung: Bedeutet in der Forstwirtschaft das Anpflanzen von Bäumen oder die Aussaat von 
Samen mit dem Ziel einer Bewaldung. War die aufzuforstende Fläche bereits vorher mit Wald be-
stockt bzw. Wald i. S. der Waldgesetze, spricht man von einer Wiederaufforstung, ansonsten von 
einer Erstaufforstung. 

Erstaufforstung: Anpflanzen von Bäumen auf einer Fläche, die bisher nicht als Wald nach dem 
Waldgesetz genutzt wurde. Die angepflanzte Fläche wird zukünftig als Wald genutzt und auch als 
solcher bezeichnet. 

 

22. Lagern von organischen Düngern 

Lagern: Vorratshaltung oder Speicherung zur weiteren Nutzung. 

Leckageerkennung: System der baulichen Ausgestaltung der Anlage zur Erkennung von Undich-
tigkeiten einschließlich der Dokumentation regelmäßiger Kontrollen (Betreiberpflicht). 
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Organische Dünger: Düngemittel pflanzlicher oder tierischer Herkunft. Hierzu zählen z.B.: Gülle, 
Miste, Komposte, Gärreste, Hühnertrockenkot. 

 

23. Zwischenlagern oder Bereitstellen fester organischer Dünger wie z.B. Festmist außerhalb 

undurchlässiger Anlagen 

Bereitstellen: Lieferung zum Zweck der Aufbringung an den Feldrand mit anschließender Verweil-
zeit bis maximal 6 Wochen. Es sind vorübergehend nur die Mengen am Feld bereit zu stellen, die 
nach guter fachlicher Praxis bedarfsgerecht auf dieser Fläche gedüngt werden können. 

Organische Dünger: Düngemittel pflanzlicher oder tierischer Herkunft. Hierzu zählen z.B.: Gülle, 
Miste, Komposte, Gärreste, Hühnertrockenkot. 

 

24. Lagern von Silagen 

Lagern / Lagerung: Dient der Vorratshaltung oder Speicherung zur weiteren Nutzung. 

Silage: Zur späteren Verwendung unter Luftabschluss durch Milchsäuregärung konserviertes mit 
Folie abgedecktes Erntegut. 

Feldmieten: Auf oder in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Ernteflächen angelegte Silagelager. 
Im Gegensatz zu festen baulichen Anlagen sind Feldmieten als Behelf in nicht massiver Ausfüh-
rung zu verstehen. Die Feldmieten sind auf jährlich zu wechselnden Standorten anzulegen. 

Schlauchsilierung: Technologie zur Konservierung und Lagerung von Futtermitteln aller Art in ei-
nem Folienschlauch. Wurde die Schlauchsilierung ursprünglich für die Silierung von Grüngut entwi-
ckelt, können mittlerweile unterschiedlichste Substrate in Folienschläuche eingelagert werden. 
Auch zur Kompostierung von organischem Material wird die Schlauchsilierung genutzt.  

Dichte Sohlen: Sind in kompakter Bauweise wasserundurchlässig zu erstellen. Schotter- oder 
Pflasterflächen sind nicht als gleichwertig zu werten.  

 

25. Ackerbauliche und erwerbsgärtnerische Nutzung auf Moorflächen 

Moorflächen: Flächen deren Moormächtigkeit bei einem Humusgehalt ≥ 30 Masse-% ≥ 3 dm be-
trägt oder innerhalb der ersten 6 dm die kumulative Moormächtigkeit 3 dm übersteigt (Geofakten 
27). 

 

26. Anwenden von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden, 

Pflanzenschutzmittel (Pestizide): Im Sinne des PflSchG Stoffe, die dazu bestimmt sind, 

a. Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen, 

b. Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen zu schützen, 
die nicht Schadorganismen sind, 

c. die Lebensvorgänge von Pflanzen zu beeinflussen, ohne ihrer Ernährung zu dienen (Wachs-
tumsregler), 

d. das Keimen von Pflanzerzeugnissen zu hemmen, 

ausgenommen sind Wasser, Düngemittel im Sinne des Düngemittelgesetzes und Pflanzenstär-
kungsmittel; als Pflanzenschutzmittel gelten auch Stoffe, die dazu bestimmt sind, Pflanzen abzutö-
ten oder das Wachstum von Pflanzen zu hemmen oder zu verhindern, ohne dass diese Stoffe un-
ter die Buchstaben a oder c fallen. 

Die Verordnung über Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel (PflSchAnwV) enthält für be-
stimmte Stoffe vollständige Anwendungsverbote (Anlage 1), eingeschränkte Anwendungsverbote 
(Anlage 2) und Anwendungsbeschränkungen (Anlage 3).Biozide (Schädlingsbekämpfungsmit-
tel): Sind nach Umweltbundesamt Stoffe, die dazu bestimmt sind, auf chemischem oder biologi-
schem Wege Schadorganismen zu zerstören, abzuschrecken, unschädlich zu machen, Schädigun-
gen durch sie zu verhindern oder sie in anderer Weise zu bekämpfen. 

http://schlauchsilierung.de/konservierung-im-folienschlauch.html
http://schlauchsilierung.de/lagerung-im-folienschlauch.html
http://schlauchsilierung.de/kompostierung-im-folienschlauch.html
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Wirkstoffe: Substanzen, die in einem Organismus eine spezifische Wirkung, eine Reaktion, her-
vorrufen. Es gibt wirksame Bestandteile von Pflanzenschutzmitteln und Schädlingsbekämpfungs-
mitteln. 

Metabolite: Zwischenprodukte in einem, meist biochemischen, Stoffwechselvorgang. Stoffwech-
selwege bestehen aus Serien enzymatischer Umsetzungen, die spezifische Produkte liefern. Diese 
Zwischenprodukte (jedem Reaktionsschritt kommen mindestens ein Substrat sowie mindestens ein 
Produkt zu) werden als Metabolite bezeichnet. 

Als relevant wird ein Metabolit bezeichnet, der möglicherweise eine mit dem Wirkstoff vergleich-
bare Wirksamkeit hat oder gesundheitsgefährliche Eigenschaften aufweist oder unvertretbare Aus-
wirkungen auf Gewässerorganismen hat.  

Ein relevanter Metabolit wird bei der Bewertung möglicher Auswirkungen eines Pflanzenschutzmit-
tels auf das Grundwasser wie der Wirkstoff berücksichtigt: Die Zulassung eines Pflanzenschutzmit-
tels wird nur erteilt, wenn für Wirkstoff und relevante Metaboliten die voraussichtliche Konzentration 
im Grundwasser den Grenzwert von 0,1 µg/ nicht übersteigt.  

Nicht relevante Metabolite: Abbauprodukte von PSM, die nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
pestizide und keine bedeutsame human- oder ökotoxikologischen Eigenschaften haben. Aus trink-
wasserhygienischen Vorsorgegründen werden seit 2009 Gesundheitliche Orientierungswerte 
(GOW) vom UBA und der BfR für das Grundwasser festgelegt, vgl. UBA (2012 und 2008) 

Nachweislich: In mindestens zwei aufeinander folgenden Untersuchungen von zwei unabhängi-
gen Laboren im Rohwasser mindestens eines Förderbrunnens festgestellt. 

Rohwasser: Mit Rohwasser wird das aus einer einzelnen Fassungsanlage (Quelle oder Brunnen) 
geförderte Wasser zur Trinkwassergewinnung bezeichnet, das unmittelbar zu Trinkwasser aufbe-
reitet oder ohne Aufbereitung als Trinkwasser verteilt werden soll. Im Gegensatz dazu bezeichnet 
Rohmischwasser das aus mehreren Fassungsanlagen gemeinsam der Aufbereitung oder Vertei-
lung zufließende Wasser. 

 

27. Anwenden von Pflanzenschutzmitteln in einem anderen als dem mit der Zulassung festge-

setztem Anwendungsgebiet 

Anwendungsgebiet: Der Bereich, für den ein Pflanzenschutzmittel zugelassen ist, z. B. Kulturart, 
Art der Ausbringung (z. B. Hubschrauber). 

 

28. Anwenden von Pflanzenschutzmitteln, für die ein vollständiges Anwendungsverbot gemäß § 

1 Pflanzenschutzanwendungs-verordnung (PflSchAnwV) besteht oder die aus einem in An-

lage 2 oder 3 (Abschnitt B) PflSchAnwV aufgeführten Stoff bestehen oder einen solchen 

Stoff enthalten 

Pflanzenschutzmittel (Pestizide): Im Sinne des PflSchG Stoffe, die dazu bestimmt sind, 

a. Pflanzen oder lebende Teile von Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu 
schützen, 

b. Pflanzen oder lebende Teile von Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor Tieren, Pflanzen oder 
Mikroorganismen zu schützen, die nicht Schadorganismen sind, 

c. die Lebensvorgänge von Pflanzen zu beeinflussen, ohne ihrer Ernährung zu dienen (Wachs-
tumsregler), 

d. das Keimen von Pflanzerzeugnissen zu hemmen, 

ausgenommen sind Wasser, Düngemittel im Sinne des Düngemittelgesetzes und Pflanzenstär-
kungsmittel; als Pflanzenschutzmittel gelten auch Stoffe, die dazu bestimmt sind, Pflanzen abzutö-
ten oder das Wachstum von Pflanzen zu hemmen oder zu verhindern, ohne dass diese Stoffe un-
ter die Buchstaben a oder c fallen. 

Die Verordnung über Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel (PflSchAnwV) enthält für be-
stimmte Stoffe vollständige Anwendungsverbote (Anlage 1), eingeschränkte Anwendungsverbote 
(Anlage 2) und Anwendungsbeschränkungen (Anlage 3). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Substanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Biochemie
http://de.wikipedia.org/wiki/Stoffwechsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Enzym
http://de.wikipedia.org/wiki/Substrat_%28Biochemie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Produkt_%28Chemie%29
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U m g a n g  m i t  w a s s e r g e f ä h r d e n d e n  S t o f f e n  

29. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne des WHG 

Anlagen: Selbständige und ortsfeste oder ortsfest benutzte Funktionseinheiten zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen. Funktionseinheiten, die zu einem bestimmten betrieblichen Zweck 
länger als ein halbes Jahr an einem Ort betrieben werden, gelten als ortsfest oder ortsfest benutzt. 
Anlagen sind auch technisch gestaltete Flächen einschließlich ihrer Einrichtungen, auf denen re-
gelmäßig mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird. 

Anlagen zum Umgang: Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln und 
Verwenden sowie eigenständige Rohrleitungsanlagen. 

Folgende Anlagenarten sind zu unterscheiden: LAU-Anlagen (Anlagen zum Lagern (Lageranla-
gen), Anlagen zum Abfüllen (Abfüllanlagen), Anlagen zum Umschlagen (Umschlaganlagen)) und 
HBV-Anlagen (Anlagen zum Herstellen, Anlagen zum Behandeln (Behandlungsanlagen), Heizöl-
verbraucheranlagen, Anlagen zum Verwenden) sowie Rohrleitungsanlagen. 

Vorrichtungen: Ermöglichen den Umgang/die Verwendung mit wassergefährdenden Stoffen im 
notwendigen Rahmen (Bagatellbereich) außerhalb von Anlagen. Unter Vorrichtungen sind Schutz-
maßnahmen wie zum Beispiel flüssigkeitsundurchlässige Wannen zu verstehen, bei deren sachge-
mäßer Handhabung sichergestellt ist, dass eine Gefährdung des Grundwassers oder Oberflächen-
wassers nicht zu besorgen ist. 

Behältnisse: Kleine transportable Gefäße, die in gefahrgutrechtlich zugelassenen Gebinden oder 
sonstigen Verkaufsverpackungen zum Aufbewahren in Verkaufsräumen von Tankstellen oder in 
Einzelhandelsgeschäften zur Abgabe an Haushalte bereitgestellt werden. 

Lagern: Das Vorhalten von Stoffen zur weiteren Nutzung, Abgabe oder Entsorgung. 

Abfüllen: Befüllen von Behältern und Verpackungen sowie von einem Transportbehälter in einen 
anderen. Das Entleeren steht dem Befüllen gleich. 

Umschlagen: Beschränkt sich auf den Schiffsumschlag (Laden und Löschen von Schiffen) sowie 
das Umladen von wassergefährdenden Stoffen in Behältern und Verpackungen von einem Trans-
portmittel auf ein anderes oder in Lager. 

Herstellen: Erzeugen, Gewinnen und Schaffen wassergefährdender Stoffe. Maßgeblich ist allein 
das Endprodukt. 

Behandeln: Gezielte Einwirkung auf bereits hergestellte wassergefährdender Stoffe, um deren Ei-
genschaften zu verändern. Die Art der Einwirkung ist hierbei nicht entscheidend. Beim Behandeln, 
werden wassergefährdende Stoffe verwendet, um ein neues Produkt zu schaffen. 

Verwenden ist das Anwenden, Gebrauchen und Verbrauchen wassergefährdender Stoffe unter 
Ausnutzung ihrer Eigenschaften. 

Errichtung: Aufstellen, Bauen bzw. Einbauen oder Einfügen von Anlagen und Anlagenteilen. 

Wesentliche Änderung: Eine wesentliche Änderung liegt dann vor, wenn sich bauliche oder si-
cherheitstechnische Merkmale der Anlage wie z. B. die Standsicherheit, Dichtheit, chemische Be-
ständigkeit des Werkstoffs oder die Art der Rückhaltung ändern. 

Wassergefährdende Stoffe/Gemische: Sind im Sinne des § 62 Abs. 3 WHG feste, flüssige und 
gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß 
nachteilige Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des 
Wassers herbeizuführen. 

Mit der Verordnungsermächtigung entsprechend § 62 Abs. 4 WHG werden Regelungen durch 
Rechtsverordnung zur Bestimmung der wassergefährdenden Stoffe und ihrer Einstufung getroffen. 
Entsprechend den Vorgaben der Bundesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (AwSV) hat der Betreiber einer Anlage grundsätzlich alle Stoffe, Gemische und Ab-
fälle, mit denen in seinen Anlagen umgegangen wird, auf der Grundlage von auch im Rahmen des 
europäischen Stoff- und Chemikalienrechts zu ermittelnden Daten zu bewerten und verpflichtend 
selbst in eine der drei Wassergefährdungsklassen oder als nicht wassergefährdend einzustufen 
(Selbsteinstufungspflicht).  

Die ermittelten Wassergefährdungsklassen der Selbsteinstufung (s.o.) werden vom Umweltbun-
desamt geprüft. Das Umweltbundesamt entscheidet aufgrund der Ergebnisse der   Überprüfung 
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und eigener Erkenntnisse und Bewertungen über die endgültige Einstufung und macht diese im 
Bundesanzeiger bekannt. 

Die Einstufung erfolgt entsprechend der Gefährlichkeit nach folgenden 3 Wassergefährdungsklas-
sen: 

WGK 1: schwach wassergefährdend 
WGK 2: deutlich wassergefährdend 
WGK 3: stark wassergefährdend 

Beispiele für einige in Haushalt, Landwirtschaft und Industrie gebräuchliche Stoffe und deren Ein-
stufung in die jeweilige Wassergefährdungsklasse (WGK) sind in der nachstehenden Tabelle auf-
geführt. 

Wassergefährungsklasse 

 WGK 1 WGK 2 WGK 3 

nicht wasserge-
fährdende  Stoffe 

Schwach wassergefähr-
dende Stoffe 

Deutlich wassergefähr-
dende  Stoffe 

Stark Wassergefähr-
dende Stoffe 

Wasser 

Paraffin 

Calciumcarbonat 

Kieselsäure 

 

Natriumchlorid 

Seife 

Rapsölmethylester  

(Biodiesel) 

Harnstoff 

Schmieröle (unlegierte 
Grundöle) 

Salzsäure 

Ethanol 

 

Heizöl EL 

Dieselkraftstoff 

Xylol 

Schmieröle (Frischöle) 

Pflanzenbehandlungsmit-
tel:  

 Atrazin 

 Terbuthylazin 

 Bentazon 
Ethephon 

Altöle 

Ottokraftstoffe 

Quecksilber 

Pflanzenbehandlungs-
mittel:  

 Lindan 

 Simazin 
 

Die Liste aller wassergefährdender Stoffe ist auf der Internetseite des Umweltbundesamt unter 
http://webrigoletto.uba.de/rigoletto/public/welcome.do zu finden. 

Gülle, Jauche, Silagesickersaft, Gärsubstrate und Gärreste werden zwar nicht in Wassergefähr-
dungsklassen eingestuft, gelten aber als allgemein wassergefährdend. 

 

30. Errichten, Erweitern oder wesentliches Ändern von Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen im Sinne des WHG 

Siehe auch Anhang D Nr. 29. 

Das Errichten oder die wesentliche Änderung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen ist in der Schutzzonen IIIA mit Einschränkungen und IIIB ohne Einschränkung möglich, 
wenn alle Bestimmungen der Verordnung über Anlagen zum Umgang wassergefährdenden Stoffen 
eingehalten werden. 

 

31. Befördern wassergefährdender Stoffe im Sinne des WHG durch Fahrzeuge  

Wassergefährdende Stoffe/Gemische im Sinne des § 62 Abs. 3 WHG sind feste, flüssige und 
gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß 
nachteilige Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des 
Wassers herbeizuführen, siehe auch die Definitionen zu Schutzbestimmung Nr. 29. 

Befördern: Der Transport von wassergefährdenden Stoffen durch Fahrzeuge (z. B. Tankwagen). 
Hierbei ist es unerheblich, ob ein Ziel in der Schutzzone angefahren wird oder ob es sich nur um 
eine Fahrt durch das Schutzgebiet handelt. Anliegerverkehr ist nach dieser Regel ausschließlich 

http://webrigoletto.uba.de/rigoletto/public/welcome.do
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die direkte Anlieferung eines wassergefährdenden Stoffes (z. B. Heizöllieferung) innerhalb der 
Schutzzone. 

 

32. Befördern wassergefährdender Stoffe im Sinne des WHG in Rohrleitungen nach dem Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), einschließlich Feldleitungen, die der Berg-

aufsicht unterliegen 

Wassergefährdende Stoffe/Gemische: Sind im Sinne des § 62 Abs. 3 WHG feste, flüssige und 
gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß 
nachteilige Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des 
Wassers herbeizuführen. 

In dieser Schutzbestimmung sind Rohrleitungen geregelt, die dem Transport wassergefährdender 
Stoffe, Gase und Chemikalien über größere Entfernungen dienen und die nicht den Bestimmungen 
der AwSV unterliegen. 

Diese Rohrleitungsanlagen unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG). In der UVPG werden unter Berücksichtigung der Anlage 1 Nr. 19.3 bis 19.6 
die Rohrleitungsanlagen entsprechend ihrer Größe unterschiedlich betrachtet. Es gibt zum einen 
Rohrleitungen, die eine UVP-Pflicht begründen. Für diese Rohrleitungen gilt nach § 65 Abs. 1 UVPG 
die Pflicht zur Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens.  

Alle sonstigen Rohrleitungsanlagen unterliegen einer Plangenehmigungspflicht. Dies gilt auch für 
Fälle von unwesentlicher Bedeutung. § 65 Abs. 2 Satz 2 sieht zwar das Entfallen der Plangenehmi-
gung bei unwesentlicher Bedeutung vor; lt. § 65 Abs. 2 Satz 4 wird aber gerade diese Ausnahme für 
Rohrleitungsanlagen ausgeschlossen. Somit gilt für alle Rohrleitungen (z. B auch mit einem Rohr-
durchmesser < 150 mm) mindestens eine Pflicht zur Plangenehmigung nach dem UVPG. 

Die der AwSV unterliegenden Rohrleitungsanlagen, die nicht dieser Schutzbestimmung zuzuordnen 
sind, regeln sich nach den Bestimmungen des WHG. Hierzu zählen Rohrleitungsanlagen des § 62 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 - 3 WHG, die den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten; Zubehör 
einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind oder Anlagen verbinden, die in 
engem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang miteinander stehen. Hierbei kann eine Rohr-
leitungsanlage auch kurzräumig durch landgebundene öffentliche Verkehrswege getrennt sein. Als 
Beispiel sei ein Industriepark genannt, in dem Rohrleitungsanlagen miteinander verbunden sind, die 
sich auf verschiedenen Werksgeländen befinden.  

Feldleitungen: Dienen dem Transport wassergefährdender Stoffe innerhalb eines bergbaulichen 
Erschließungsgebietes. 

 

33. Einleiten und Einbringen von wassergefährdenden Stoffen im Sinne des WHG in den Unter-

grund oder in Gewässer 

Wassergefährdende Stoffe/Gemische: Sind im Sinne des § 62 Abs. 3 WHG feste, flüssige und 
gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß 
nachteilige Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des 
Wassers herbeizuführen, siehe auch die Definitionen zu Schutzbestimmung Nr. 29. 

Das Wasserhaushaltsgesetz unterscheidet nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG bei Benutzungstatbestän-
den zwischen Einleiten und Einbringen. Das Einbringen setzt ein zweckgerichtetes Verhalten vo-
raus und bezieht sich ausschließlich auf feste Stoffe. 

 

U m g a n g  m i t  A b f a l l  u n d  s o n s t i g e n  S t o f f e n  

34. Errichten oder wesentl. Ändern von Anlagen zur Lagerung, Ablagerung und Behandlung 

von Abfällen, ausgenommen Kompost 

Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) dürfen Abfälle zum Zwecke der Beseitigung nur in 
dafür zugelassenen Anlagen oder Einrichtungen (Abfallbeseitigungsanlagen) behandelt, gelagert 
oder abgelagert werden. 
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Deponien: Entsorgungsanlagen zur Beseitigung für die dauerhafte Ablagerung von Abfällen. Die 
Errichtung und Betrieb sowie die wesentliche Änderung einer Deponie bedürfen einer Planfeststel-
lung. 

Genehmigungsbedürftige Anlagen: Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Be-
triebs in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in 
anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen 
oder erheblich zu belästigen, sowie von ortsfesten Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder 
Behandlung von Abfällen, die einer Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz BIm-
SchG) bedürfen. 

Für Anlagen, die in der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzge-
setzes (BImSchV) aufgeführt sind, gelten für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens die 
Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG). Für die Verwertung und Beseiti-
gung von Abfällen sind das diejenigen Anlagen, die unter Punkt 8 der o. g. Verordnung genannt 
sind. 

 

35. Betreiben von Deponien und genehmigungsbedürftigen Anlagen zur Behandlung, Lagerung 

von oder zum Umgang mit Abfällen, ausgenommen Kompost 

Deponien sind Entsorgungsanlagen zur Beseitigung für die dauerhafte Ablagerung von Abfällen. 
Die Errichtung und Betrieb sowie die wesentliche Änderung einer Deponie bedürfen einer Planfest-
stellung. 

 

Genehmigungsbedürftige Anlagen sind Anlagen, die u.a. nach dem BImSchG i.V.m. der 4.BIm-
SchV als genehmigungsbedürftig eingestuft sind. Unter diese Schutzbestimmungen fallen auch ge-
nehmigungspflichtige Anlagen nach dem Baurecht. 

 

36. Kompostierung 

Komposte: Aerob behandeltes Material überwiegend organischen Ursprungs wie z. B. Bioabfall-
kompost, Grüngutkompost oder Rindenkompost. Kompost ist ein Dünge- bzw. Bodenverbesse-
rungsmittel, das bei der Verrottung organischer Abfälle entsteht. Nährstoffe und organische Sub-
stanzen, die durch Pflanzen dem Boden entzogen wurden, können durch die Kompostierung in den 
natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden. 

 

Dezentrale Kompostierungsplätze: Kompostierung von pflanzlichen Abfällen auf z. B. dezentra-
len gemeindlichen Plätzen unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik für 
Kompostierungsplätze. 

Diese Einrichtungen gelten nach KrWG nicht als genehmigungsbedürftige Anlagen, sondern sind 
nach Baurecht zu genehmigen (bauliche Anlagen sind mit dem Boden verbundene oder auf ihm 
ruhende, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Als bauliche Anlagen gelten auch Lagerplätze). 

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik werden in dem Merkblatt "Kompostierung von 
Pflanzenabfällen auf dezentralen Kompostierungsplätzen" beschrieben, hiernach dürfen Kompos-
tierungsplätze in der Regel nicht in Wasser- oder Heilquellenschutzgebieten errichtet werden. 

Kompostierungsanlagen/Kompostwerke: Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organi-
schen Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung 
finden, bedürfen in Abhängigkeit von der Durchsatzleistung einer Genehmigung nach § 4 BIm-
SchG. Alle anderen Kompostierungsanlagen unterliegen den Bestimmungen des Baurechtes. Im 
Rahmen der Genehmigungspflicht sind hier, soweit erforderlich, zusätzliche wasserwirtschaftliche 
Anforderungen zu stellen. 

Grüngutplätze: Nach Baurecht genehmigte Sammel- und Annahmeplätze für Strauchschnitt, Laub 
und andere kompostierbare Gartenabfälle. 

Eigenkompostierung: Genehmigungsfreie Kompostierung von pflanzlichen Abfällen aus Haus- 
und Kleingärten sowie kompostierbaren Stoffen aus Haushaltungen auf dem Grundstück, auf dem 
sie anfallen.  
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37. Ablagern, Aufbringen oder Einbringen von Stoffen einschließlich Baustoffen und Bodenma-

terialien in oder auf Böden mit Ausnahme von Düngern 

Bodenfunktionen: Die in § 2 Abs. 2 des BBodSchG beschriebenen Funktionen des Bodens. 

Materialien: Stoffe im Sinne des § 12 Abs. 2 BBodSchV. 

Bodenmaterial: Material aus Böden im Sinne des § 2 Abs. 1 des BBodSchG und deren Aus-
gangssubstraten einschließlich Mutterboden, das im Zusammenhang mit Baumaßnahmen oder an-
deren Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben, abgeschoben oder behandelt wird. 

Bodenverbesserung: Ist der zulässige Einsatz von Bodenhilfsstoffen, Pflanzenhilfsmitteln und 
Kultursubstraten, nach dem DüngeG oder die Verbesserung einer der im BBodSchG genannten 
Bodenfunktion. 

Vorsorgewerte: Die in Anhang 2 Bundesbodenschutzverordnung genannten Schadstoffgehalte in 
Böden. 

 

38. Altlasten 

Altlasten: Stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle 
behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind (Altablagerungen), und 

Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden 
Stoffen umgegangen worden ist, ausgenommen Anlagen, deren Stilllegung einer Genehmigung 
nach dem Atomgesetz bedarf (Altstandorte), durch die schädliche Bodenveränderungen oder 
sonstige Gefahren für den einzelnen oder die Allgemeinheit hervorgerufen werden. 

Sanierung umfasst Maßnahmen  

 zur Beseitigung oder Verminderung der Schadstoffe (Dekontaminationsmaßnahmen), 

 die eine Ausbreitung der Schadstoffe langfristig verhindern oder vermindern, ohne die Schad-
stoffe zu beseitigen (Sicherungsmaßnahmen), 

 zur Beseitigung oder Verminderung schädlicher Veränderungen der physikalischen, chemi-
schen oder biologischen Beschaffenheit des Bodens. 

 

B a u -  u n d  S o n d e r n u t z u n g e n  

39. Ausweisen von Baugebieten 

Baugebiet: Geschlossene Bebauung (z. B. reine Wohnbebauung und/oder gewerblich genutztes 
Gebiet). Baugebiete sind die für die Bebauung vorgesehenen Flächen, differenziert nach der be-
sonderen Art ihrer baulichen Nutzung (Kleinsiedlungsgebiete, reine Wohngebiete, allgemeine 
Wohngebiete, besondere Wohngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete, Kerngebiete, Gewerbegebiete, 
Industriegebiete, Sondergebiete). 

 

40. Errichten, Erweitern, Ändern von Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen, einschließ-

lich deren Nutzungsänderungen 

Bauliche Anlagen: Nicht nur Gebäude, sondern alle als bauliche Anlagen im Sinne des Baurechts 
(§ 2 (1) NBauO) geltenden Anlagen, Einrichtungen, Nutzungen usw., hierunter fallen auch flie-
gende Bauten. 

Biogasanlagen (BGA) sind Anlagen zur Gewinnung oder Erfassung von Gas aus der Umwand-
lung von Biomasse. Je nach Anlagengröße richtet sich das Genehmigungserfordernis nach BIm-
SchG oder Baurecht; soweit andere Abfälle z. B. als Koferment mit behandelt werden, kann eine 
Anlagengenehmigung als Abfallbehandlungsanlage erforderlich sein. 
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Eigenständige Aufschüttungen und Auffüllungen stellen ebenfalls sonstige bauliche Anlagen 
dar. 

Geschlossene Siedlungen: Im Zusammenhang bebaute Ortsteile, die aufgrund einer die gesam-
ten örtlichen Gegebenheiten berücksichtigenden wertenden Betrachtung als Nicht-Außenbereich 
anzusehen sind. 

Anlagen im Sinne des BImSchG: Als bauliche Anlagen zu behandeln und zu genehmigen, wenn 
wegen Unterschreitung von Schwellen der Genehmigungspflicht nach der 4. BImSchV eine Anla-
gengenehmigung nicht erforderlich ist. 

Nutzungsänderung: Änderung der Nutzung einer baulichen Anlage im Sinne der NBauO. 
Auch die Nutzungsänderung ist grundsätzlich ein "Vorhaben" i.S. des BauGB. 

 

41. Errichten oder Erweitern von Behältern zur Lagerung von flüssigen organischen Düngern, 

insbesondere Jauche, Gülle, sowie Gärresten, Silagesaft und flüssigem Kompost 

Organische Dünger: Düngemittel pflanzlicher oder tierischer Herkunft, siehe Schutzbestimmung 
Nr. 22 (Lagern von org. Düngern). Dazu zählen auch Wirtschaftsdünger.  

Wirtschaftsdünger: Düngemittel, die 

a) als tierische Ausscheidungen 

 bei der Haltung von Tieren zur Erzeugung von Lebensmitteln oder 

 bei der sonstigen Haltung von Tieren in der Landwirtschaft oder 

b) als pflanzliche Stoffe im Rahmen der pflanzlichen Erzeugung oder in der Landwirtschaft, 

auch in Mischungen untereinander oder nach aerober oder anaerober Behandlung, anfallen oder 
erzeugt werden. 

Erdbecken: Nicht von allen Seiten einsehbare Anlagen, die lediglich mit Folie zum Erdreich abge-
dichtet sind. Insbesondere bei der maschinellen Durchmischung der dort gelagerten flüssigen Wirt-
schaftsdünger erhöht sich die Gefahr der Beschädigung der Folie. Entstehende Leckagen können 
für einen Standort im Schutzgebiet nicht schnell und zuverlässig genug erkannt werden. 

 

42. Errichten oder Erweitern von ortsfesten Anlagen zum Lagern von festen organischen Dün-

gern oder Siliergut sowie zum Anlegen von Silagemieten 

Zu den festen organischen Düngern zählt insbesondere Festmist: Wirtschaftsdünger aus tieri-
schen Ausscheidungen, auch mit Einstreu, insbesondere Stroh, Sägemehl, Torf oder anderes 
pflanzliches Material, dass im Rahmen der Tierhaltung zugefügt worden ist, oder mit Futterresten 
vermischt, dessen Trockensubstanzgehalt von 15 % übersteigt (Düngegesetz 2020). 

Wirtschaftsdünger sind Düngemittel, die 

a) als tierische Ausscheidungen 

• bei der Haltung von Tieren zur Erzeugung von Lebensmitteln oder 

• bei der sonstigen Haltung von Tieren in der Landwirtschaft oder 

b) als pflanzliche Stoffe im Rahmen der pflanzlichen Erzeugung oder in der Landwirtschaft, 

auch in Mischungen untereinander oder nach aerober oder anaerober Behandlung, anfallen oder 
erzeugt werden. 

 

43. Errichten und Erweitern von immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen 

Die genehmigungspflichtigen Anlagen sind in der Anlagenverordnung für genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 4. BIm-
SchV) aufgeführt. 
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Genehmigungspflichtige Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) sind bei-
spielsweise: Abfallentsorgungsanlagen, Autoverwertungsbetriebe, Geflügelzuchtanlagen, Schlacht-
häuser, Brauereien, Brecheranlagen, Betonwerke, Schießstände, Windkraftanlagen. 

Biogasanlagen (BGA) sind Anlagen zur Gewinnung oder Erfassung von Gas aus der Umwand-
lung von Biomasse. Je nach Anlagengröße richtet sich das Genehmigungserfordernis nach BIm-
SchG oder Baurecht; soweit andere Abfälle z. B. als Coferment mit behandelt werden, kann eine 
Anlagengenehmigung als Abfallbehandlungsanlage erforderlich sein. 

 

44. Bergbau 

Anlagen und Maßnahmen nach Bundesberggesetz: Z. B. Tagebaue, Bergbaue, Bodenabbaue 
mit Gewinnung der unter § 3 Abs. 4 Bundesberggesetz genannten mineralischen Rohstoffe, Tief-
bohrungen sowie die dazugehörigen Anlagen und Einrichtungen. 

Bei der Frac-Behandlung werden im Gestein der Erdöl- oder Erdgaslagerstätte durch hydrauli-
schen Druck Risse erzeugt und Stützkörper in die Risse eingebracht. Ziel der Behandlung ist die 
Verbesserung der Durchlässigkeit der Gesteine in der Lagerstätte. 

 

45. Verkehrsflächen 

Verkehrsflächen: Straßen, Wege und Plätze in privater und öffentlicher Trägerschaft. 

Befestigte Wege und Straßen: Hierunter sind befestigte Wege und Straßen mit asphaltierter, ge-
pflasterter oder betonierter Deckschicht (unter Verwendung von Bindemitteln) zu verstehen. Unbe-
festigte Wege und Straßen (z.B. mit wassergebundener Deckschicht oder reine Schotterwege) sind 
hiervon ausgenommen.  

Wirtschaftswege: Nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassene Verkehrsflächen (z. B. Privat-
wege oder genossenschaftliche Wege). 

 

46. Bahnanlagen 

Bahnanlagen: Alle zum Betrieb einer Eisenbahn erforderlichen Anlagen (Bahnhöfe, freie Strecke 
und sonstige Bahnanlagen). 

Bahnlinien: Verkehrswege für Schienenfahrzeuge in privater und öffentlicher Trägerschaft (Haupt-
gleise und Nebengleise). 

 

47. Luftverkehr 

- 

 

48. Verwenden/ Einbauen von Baustoffen, Böden oder anderen Materialien, die auswaschbare 

wassergefährdende Stoffe enthalten, für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen  

Siehe auch Anhang D Nr. 29. 

 

49. Energieversorgung 

- 

 

50. Streitkräfte und Katastrophenschutz 

Militärische Anlagen: Anlagen der Streitkräfte sowie militärisch genutzte Anlagen und Einrichtun-
gen 

 



 

-39- 

51. Sport- und Freizeiteinrichtungen oder –veranstaltungen 

- 

 

52. Einrichten oder Erweitern von Kleingartenanlagen oder Dauerkleingärten 

Ein Kleingarten ist ein Garten, der dem Nutzer (Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen gärtneri-
schen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, 
und zur Erholung dient (klein-gärtnerische Nutzung) und in einer Anlage liegt, in der mehrere Ein-
zelgärten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen, zum Beispiel Wegen, Spielflächen und Vereins-
häusern, zusammengefasst sind (Kleingartenanlage). 

Ein Dauerkleingarten ist ein Kleingarten auf einer Fläche, die im Bebauungsplan für die Anlage 
von Dauerkleingärten festgesetzt ist. 

 

53. Friedhöfe 

- 

 

54. Gewässer 

Gewässerausbau: Herstellung, Beseitigung oder die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers 
oder seiner Ufer. Dies umfasst Maßnahmen zur wesentlichen Umgestaltung eines Gewässers mit 
dem Ziel, das Bett festzulegen und zu sichern, benachbarte Flächen vor Hochwasser zu schützen, 
eine günstige Vorflut sicherzustellen und Nutzungen, z. B. die Schiffbarkeit, zu sichern. 

 

55. Dränen 

Dräne: Durch die Anlage von Dränen wird die Entwässerung eines Bodenareals mit Hilfe eines un-
terirdisch verlegten Rohrsystems, eines Grabennetzes oder einer Unterbodenmelioration bewirkt. 
Diese einzeln oder kombiniert eingesetzten Maßnahmen dienen der beschleunigten Ableitung von 
Sickerwasser. 

 

56. Anlegen oder wesentliches Ändern von Anlagen zur Fischvermehrung oder Fischhaltung 

(Fischteiche, Fischzucht) 

Anlagen zur Fischvermehrung oder Fischhaltung: Gewässer, Netzgehege und Behälter die die-
sem Zweck dienen  

Wesentliches Ändern: z. B. Vergrößern, Ändern der Besatzdichte, Intensivierung der Bewirtschaf-
tung, Einbau von Hälterungen  

Aquarien: z. B. in Privathaushalten - sind keine Anlage im Sinne der WSGVO. 

 

57. Errichten, Erweitern und Betreiben von Tiergehegen, Wildgehegen und Wildfutterplätzen 

- 

 

58. Vergraben oder Ablagern von Tierkörpern oder Tierkörperteilen, ausgenommen geringe 

Stückzahlen (Tierkörperteile) im Rahmen der jagdlichen Praxis oder von einzelnen kleinen 

Haustieren 

Tierkörper: Verendete, totgeborene oder ungeborene Tiere sowie getötete Tiere, die nicht zum 
menschlichen Genus verwendet werden. 

Tierkörperteile: Teile von Tieren, die nicht zum menschlichen Genuss verwendet werden. 
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59. Errichten von Holzpolter- oder Holzlagerplätzen mit Beregnung oder bei Verwendung von 

Behandlungsmitteln (Insektizide, Fungizide) 

Polter- / Holzpolterplätze: Lagerplätze für Rohholz, die der Bereitstellung/ Lagerung zur Abfuhr 
der Holzstämme dienen. Sie können temporär oder dauerhaft eingerichtet werden. Die Holzpolter- 
oder Holzlagerplätze werden teilweise als Nasslager betrieben; die Beregnung schützt Stammholz 
vor Schädlings- und Pilzbefall und beugt Trocken- oder Schwindrissen vor. 

 

60. Umgang mit radioaktiven Stoffen im Sinne des Atomgesetzes und der Strahlenschutzver-

ordnung 

Radioaktive Stoffe: Im Sinne dieser Verordnung sind die in § 2 des Gesetzes über die friedliche 
Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) aufgeführten 
Stoffe. 

 

B o d e n e i n g r i f f e  

61. Herstellen von Erdaufschlüssen von mehr als 5 m Tiefe, die räumlich und zeitlich begrenzt 

sind (z. B. Abgrabungen, Ausschachtungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen)  

Erdaufschlüsse (z. B. Abgrabungen, Ausschachtungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen): 
Entfernung oder Störung des Bodens, durch die die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung 
wesentlich gemindert wird kann (bei Herstellung von Bauten, Verlegen von Leitungen, Drainagen, 
Rohren, usw.). Sie können sowohl künstlich (Steinbrüche, Kiesgruben, etc.) als auch natürlich 
(Felswände, Steilufer, etc.) vorkommen. Sie sind Stellen an der Erdoberfläche, an denen das sonst 
durch Boden und Pflanzenbewuchs verdeckte Gestein unverhüllt zutage tritt. 

räumlich und zeitlich begrenzt: Abgrenzung zu den dauerhaften Erdaufschlüssen die unter 
Punkt 62 geregelt sind.  

räumlich begrenzt: Hinweis darauf, dass es sich um Einzelbauvorhaben handelt, die Grenzzie-
hung zu Großbauvorhaben, die weitflächig die Grundwasserüberdeckung vermindern liegt im Er-
messen der Wasserbehörde. 

zeitlich begrenzt: Die Formulierung stellt klar, dass nach Abschluss der Maßnahme die grundwas-
serschützende Wirkung voll oder zumindest teilweise wiederhergestellt sein muss. Der Maßnahme 
muss ein klar definierter zeitlicher Rahmen zugewiesen sein, der nicht über ein Jahr andauern 
sollte.  

Beide Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein! Maßnahmen die entweder nur räumlich o-
der nur zeitlich begrenzt sind fallen nicht unter diese Regelung. 

 

62. Gewinnen von Bodenschätzen oder Herstellen von Erdaufschlüssen, durch die Deckschich-

ten auf Dauer oder großräumig vermindert werden 

Gewinnung von Bodenschätzen: Hierunter wird der Abbau von Rohstoffen, wie Kies, Sand, Mer-
gel, Ton, Lehm, Torf und Steinen (Blöcke, Platten, Schotter zur Verwendung als Baustoff) verstan-
den. Vielfach wird die Gewinnung von Bodenschätzen auch als Bodenabbau bezeichnet. 

Beispiele für dauerhafte Erdaufschlüsse sind Geländeeinschnitte bei Straßenbaumaßnahmen, 
Anlage von Feuchtbiotopen etc. 

 

63. Verfüllen von Bodenabbaustellen oder Erdaufschlüssen 

Bodenabbaustellen: Abgrabungen zur Gewinnung von mineralischen Bodenschätzen. 

Erdaufschlüsse (z. B. Abgrabungen, Ausschachtungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen): 
Entfernung oder Störung des Bodens, durch die die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung 
wesentlich gemindert wird kann (bei Herstellung von Bauten, Verlegen von Leitungen, Drainagen, 
Rohren, usw.). Sie können sowohl künstlich (Steinbrüche, Kiesgruben, etc.) als auch natürlich 
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(Felswände, Steilufer, etc.) vorkommen. Sie sind Stellen an der Erdoberfläche, an denen das sonst 
durch Boden und Pflanzenbewuchs verdeckte Gestein unverhüllt zutage tritt. 

 

64. Sprengungen außerhalb des Bergrechts 

Unter Sprengungen sind hier z. B. Sprengungen bei Aufschluss- oder Abrissarbeiten zu verste-
hen. 

 

65. Bohrungen soweit nicht als bergrechtliche Maßnahme geregelt oder zum Zwecke der Erd-

wärmenutzung 

Bohrung: Bohrvorgang wird mit Maschinenkraft angetrieben. Unter den Begriff "Bohrung" fallen 
keine oberflächennahen Bodenuntersuchungen (z. B. Baggerschürfe) oder das Einsetzen von Wei-
depfählen etc. 

 

66. Erdwärmenutzung 

Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Techniken zur Erdwärmenutzung sei hier auf den Leitfa-
den Erdwärmenutzung in Niedersachsen (GeoBerichte 24, LBEG, Hannover 2012 ff.) verwiesen. 

Erdwärmesonden werden in vertikalen Bohrungen mit Tiefen von meist 40 m bis 150 m einge-
baut. Die Sonden bestehen in der Regel aus Kunststoffrohren (PE-100, PE-RC, PE-Xa), die nahe 
der Erdoberfläche über Sammelleitungen an eine Wärmepumpe angeschlossen sind. Im Sonden-
kreislauf zirkuliert eine Wärmeträgerflüssigkeit – meist ein Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch, das 
als Sole bezeichnet wird. 

Erdwärmekollektoren sind Anlagen, die die im Boden gespeicherte Energie aus solarer Einstrah-
lung und atmosphärischen Einträgen (Niederschlag) nutzen. Die Anlagen werden in der Regel un-
terhalb der Bodenfrostzone in Tiefen bis etwa fünf Metern eingebaut. 

Erdwärmebrunnensysteme (Brunnendubletten) arbeiten mit Brunnen, die die im Erdreich vorhan-
dene Wärme direkt über das darin befindliche Grundwasser, das zu diesem Zweck zu Tage geför-
dert wird, gewinnen. Das Grundwasser wird in einem Brunnen gefördert und in einem Schluckbrun-
nen wieder eingeleitet. 

Mit Wärmepumpen wird der Umwelt (Wasser, Boden/Gestein, Umgebungsluft) Wärme entzogen 
und zur Beheizung von Gebäuden nutzbar zur Verfügung gestellt. Der Kreislaufprozess dieser Ge-
räte erfolgt nach einfachen physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Das Arbeitsmittel, eine schon bei 
niedriger Temperatur siedende Flüssigkeit (im allgemeinen Sprachgebrauch als „Kältemittel“ be-
zeichnet), wird in einem Kreislauf geführt und dabei nacheinander verdampft, verdichtet, verflüssigt 
und entspannt. 
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